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Vorwort 

Der internationale Sport hat in den letzten Jahren die Berichterstattung 
der Medien nicht nur deshalb beherrscht, weil er beeindruckende Leistun-
gen hervorbrachte, sondern auch, weil immer mehr Dopingfälle auftraten. 
Inzwischen zweifeln viele daran, daß der Sport in der Lage ist, ohne staatli-
che Hilfe des Problems Herr zu werden. Immer stärker haben sich die Staa-
ten direkt oder indirekt in die Dopingbekämpfung eingeschaltet, ein Ende 
dieser Entwicklung ist zur Zeit nicht abzusehen. Die Durchsetzung von 
Dopingstrafen der Sportverbände, die sich gerade im Fall einer Klage der 
bestraften Sportler bewähren müssen, ist dadurch keineswegs leichter ge-
worden. 

Die Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Universität Regens-
burg im Sommersemeseter 2002 unter dem Titel „Globale Durchsetzung in-
ternationaler Verbandsstrafen in mitgliedschaftsähnlichen Rechtsverhältnis-
sen - dargestellt am Beispiel von Dopingstrafen internationaler Sportver-
bände - " als Habilitationsschrift angenommen. Sie ist nunmehr auf dem 
Stand vom März 2003. 

Ich möchte mit ihr Wege aufzeigen, wie es internationalen Sportverbänden 
gelingen kann, unter dem geltenden Recht für eine global weitgehend einheit-
liche Durchsetzung von Dopingstrafen zu sorgen. Dabei ist keine Förderung 
der Allmacht monopolistischer Sportverbände zu Lasten machtloser Sportler 
angestrebt. Es geht mir darum, einen sinnvollen Ausgleich zwischen dem In-
teresse der Sportler an der meist existenznotwendigen Sportausübung und 
dem Interesse der Verbände an der wirksamen Durchsetzung ihrer Regeln zu 
finden. Dabei verstehe ich das Recht der Sportler, sich gerichtlich gegen Ver-
bandsstrafen zu wehren, als selbstverständliches und notwendiges Korrektiv 
der überragenden Machtstellung des Verbandes. 

Die Idee zu diesem Projekt entstand zu einer Zeit, als ich als Leiter der 
Rechtsabteilung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung erkannte, wie 
schwer es aus Verbandssicht ist, Strafen gerecht und wirksam zu verhängen. 
Als ich mit der Habilitation begann, wurde ich Aktivensprecher der deut-
schen Vielseitigkeitsreiter und lernte, wie schwer es aus Sportlersicht ist, sich 
gegen eine als ungerecht oder rechtswidrig empfundene Strafe zu wehren und 
welche Folgen dies für die berufssportliche Existenz hat. 

Mein Lehrer, Prof. Dr. Peter Gottwald, hat mir jede erdenkliche Freiheit 
bei der Auswahl des Themas und seiner Durchführung gelassen und mich 



VIII Vorwort 

meist nur dezent an die Hand genommen, um mir den Weg zu weisen. Dafür 
gebührt ihm großer Dank. 

Den beiden Koreferenten Prof. Dr. Spickhoff und Prof. Dr. Fritzsche 
danke ich für ihre wohlwollende Begutachtung der Arbeit. 

Ulrich Haas war mir ein nimmermüder, meist telefonisch erreichbarer An-
sprechpartner, wenn es mal nicht weiter ging. Er hat, ebenso wie die Mitglie-
der des Lehrstuhls, von denen ich hier Christine Scherbaum und Julia 
Schwalm nenne, großen Anteil am Entstehen dieser Arbeit. 

Regensburg, März 2003 Jens Adolphsen 
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Einleitung 

Auf dem „grünen Rasen " und unter dem „grünen Ra-
sen" sind alle Menschen gleich 

(G.A. Bogeng, 1926) 

The Race does not always go to the Stronger or Faster 
man ... But to the One who goes to Court! 

(Ti te l de r A b h a n d l u n g v o n 

Newman,Jill.J., 1 Sports L a w y e r Jou rna l , 2002, 215 ff . ) 

Das in dem ersten Zitat markant beschriebene Gleichheitsprinzip ist neben 
dem Leistungs- und dem Konkurrenzprinzip einer der drei elementaren 
Grundsätze des Sports. Die Ermittlung eines Siegers im Wettkampf erfordert 
die Gleichheit der Leistungsbedingungen und setzt die prinzipielle formelle 
Gleichheit der Wettkämpfer zwingend voraus. Der Sport muß darauf drän-
gen, daß alle Unterschiede der Menschen hinsichtlich ihres Glaubens, ihrer 
Rasse, ihrer regionalen und nationalen Zugehörigkeit aus dem Wettkampf 
ausgeschlossen bleiben2. Im zweiten Zitat tritt das Problem zutage, das die 
Grundlage der vorliegenden Untersuchung liefert: die Rechtsprechung natio-
naler ordentlicher Gerichte könnte ein Faktor geworden sein, der über Sieg 
und Niederlage im Sport entscheidet und die Gleichheit der Athleten besei-
tigt-

Die erforderliche Gleichheit versuchen die Sportverbände durch detail-
lierte Regelwerke zu sichern. Der Leistungsvergleich im Wettkampf setzt die 
Geltung einheitlicher Regeln und die Bindung der Beteiligten an diese zwin-
gend voraus, sie sind notwendige Voraussetzung sportlicher Betätigung3. 

Üblicherweise wird unter diesem Gesichtspunkt vor allem die Geltung 
sportlicher Regelwerke diskutiert4. So meint der BGH, daß wegen der not-
wendigen Existenz derartiger Regeln jeder aktive Sportler ohne weiteres da-
von ausginge, daß für den von ihm ausgeübten Sport von dem zuständigen 

1 Bogeng, Bd. II, S. 718. 
2 So zutreffend v. Krockow, Sport und Industriegesellschaft, S. 17f; Sport tritt als tatsächli-

ches Phänomen in zahlreichen organisatorischen Varianten auf, z.B. als organisatorische Ein-
heiten, die als rein kommerziel le Unternehmung ausgestaltet sind (Fitness- und Bodybui lding-
studios), aber auch als Schul- oder Militärsport. Die vorliegende Untersuchung konzentriert 
sich auf den Teil des Sportgeschehens, der durch Verbände (zum Verbandsbegriff s. § 3 II) or-
ganisiert wird, die (weitgehend) hierarchisch strukturiert sind, von Staaten (weitgehend) unab-
hängig sind und auf freiwil l iger Grundlage Sportlern die Teilnahme am organisierten Sport er-
möglichen. 

3 BGHZ 128, 93 = N J W 1995, 583, 584; Pfister, Praxishandbuch, Einleitung Rn. 3. 
4 Aus der umfangreichen Literatur s. an dieser Stelle nur Baumann, Vereinsstrafgewalt, 

S. 39ff; Edenfeld, S. 183ff. 



2 Einleitung 

Verband aufgestellte Regeln gelten, die von allen Teilnehmern am organisier-
ten Sport gleichermaßen zu beachten sind5. 

Nationale und internationale Sportverbände sind jedoch seit einigen Jahren 
in dem Dilemma, daß die Durchsetzung ihrer Regelwerke scheitert. Dieses 
Phänomen tritt im internationalen Sport in zwei Erscheinungsformen auf. 

Das eine betrifft die verbandsinterne Durchsetzung internationaler Strafen. 
Die nationalen Verbände sind zum Teil damit betraut, Verbandsstrafen auf-
grund des Reglement des internationalen Verbandes in eigener Zuständigkeit 
zu verhängen6. Zum Teil sind sie nur verpflichtet, Strafen, die der internatio-
nale Verband selbst verhängt hat, anzuerkennen und für den nationalen Wett-
kampfbetrieb umzusetzen7. Beiden Verpflichtungen kommen die nationalen 
Verbände zum Teil nicht so nach, wie es dem Willen des internationalen Ver-
bandes entspricht. Dieser hat dann die Möglichkeit, Sanktionen gegen sein 
Mitglied, den nationalen Verband, auf der Grundlage des mitgliedschaftlichen 
Rechtsverhältnisses zwischen beiden zu verhängen8. 

Im Dopingverfahren gegen den kubanischen Hochspringer Sotomayor weigerte 
sich der kubanische Leichtathletikverband - wohl auch unter dem Druck der kubani-
schen Staatsführung - nachhaltig, eine vom internationalen Leichtathletikverband 
(IAAF) geforderte Sperre zu erlassen9. Im Dopingverfahren gegen Merlene Ottey, der 
1999 der Gebrauch von Nandrolon vorgehalten wurde, schritt der nationale Verband 
ebenfalls nicht gemäß internationalem Regelwerk ein10 - die Sprinterin ist Sonderbot-
schafterin Jamaikas (!). 

Die Durchsetzung der Verbandsstrafe scheitert hier an dem fehlenden Mit-
wirkungswillen des nationalen Verbandes. 

Die Gründe für dieses Fehlen dürften vielfältig sein, zwei stechen jedoch 
deutlich ins Auge. Einige Verbände sind nicht gewillt, an der Sperre eigener 
Athleten mitzuwirken, weil sie Imageverluste für ihr Land befürchten und 
nicht bereit sind, eine geringere Medaillenausbeute ihres Landes bei bedeu-
tenden Wettkämpfen in Kauf zu nehmen. Diese Gründe lagen in den Verfah-
ren Sotomayor und Ottey offensichtlich vor. Im Dopingverfahren gegen die 
Sprinterin Katrin Krabbe traten jedoch erstmals noch andere Gründe zutage, 
die die Durchsetzung einer internationalen Dopingstrafe hinderte. Der Deut-
sche Leichtathletikverband (DLV) sollte eine vom Internationalen Leichtath-
letikverband ( IAAF) verhängte vierjährige Sperre gegen die Athletin national 

5 BGH, NJW 1995, 583,584. 
6 So z.B. in der Leichtathletik, vgl. Rule 59.2 i.V.m. Rule 58.2 IAAF Rules. 
7 Zum Zusammenspiel nationaler und internationaler Regeln s. § 4. 
8 Zu den Rechtsbeziehungen zwischen nationalen und internationalen Sportverbänden s. 

S 3 II. 
' Der kubanische Verband sprach Sotomayor am 6.8.1999 zunächst frei. Der Arbitration 

Panel der IAAF sperrte Sotomayor daraufhin am 27.6.2000 bis zum 30.7.2001; s. FAZ vom 
29.6.2000, Nr. 148, S. 45. 

10 FAZ vom 7.2.2000, Nr. 31, S. 46. 
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umsetzen, obwohl der DLV der Ansicht war, eine vierjährige Sperre für ein 
erstmaliges Dopingvergehen verstoße in Deutschland gegen Grundrechte11. 
Hier weigerte sich der nationale Verband, die Dopingstrafe umzusetzen, weil 
er diese als nicht vereinbar mit nationalem Recht ansah und fürchtete, von der 
Sportlerin vor nationalen ordentlichen Gerichten verklagt zu werden. Der 
DLV strengte seinerseits gegen den internationalen ein verbandsinternes 
Schiedsverfahren an; die IAAF wiederum drohte jedem Sportler, der national 
gegen Krabbe startete, eine Strafe an12. 

Neben diesem rein verbandsinternen Durchsetzungsproblem besteht ein 
zweites außerverbandliches. Sportler sind offenbar weniger als früher bereit, 
Strafen der Sportverbände zu akzeptieren und fechten diese vor staatlichen 
Gerichten an13. Sie klagen vor staatlichen Gerichten auf Zulassung zum Wett-
kampfbetrieb oder aber auf Ersatz des Schadens, der ihnen durch die aus ihrer 
Sicht unrechtmäßige Sperre entstanden ist. 

Im Fall des deutschen Leichtathleten Baumann wurde der DLV durch eine 
Anordnung des OLG Frankfurt gezwungen, den Athleten an Deutschen 
Meisterschaften starten zu lassen, obwohl er international durch die IAAF 
gesperrt war14. Der DLV fügte sich der Anordnung, was dazu führte, daß die 
IAAF alle Athleten sperrte, die gegen Baumann angetreten waren und dessen 
Sperre erneut anlaufen ließ15. 

Ähnlich lag der Fall des deutschen Ringer Olympiasiegers Leipold, der 
durch den Internationalen Ringer-Verband (FILA) für zwei Jahre gesperrt 
wurde, sich aber durch eine einstweilige Verfügung des LG Frankfurt ein na-
tionales Startrecht erstritt und in einem Bundesligakampf antrat. Die FILA 
suspendierte daraufhin den Deutschen Ringer Bund (DRB) insgesamt16. 

In diesen Fällen erfolgte ein Eingreifen nationaler staatlicher Gerichte, die 
ihre nationalen Rechtsstandards an Strafen internationaler Verbände bzw. an 
Umsetzungshandlungen nationaler Verbände in Form von Startverweigerun-
gen anlegten und die nationalen Verbände zwangen, gegen mitgliedschaftliche 
Pflichten gegenüber dem internationalen Verband zu verstoßen. 

11 DLV-Rechtsausschuß NJW 1992, 2588; Vieweg, NJW 1992, 2539; ders., Grundinforma-
tionen zur Dopingproblematik, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 21, 31. 

12 Grundlage ist Rule 53.3. Diese Drohung wurde ebenfalls im Fall Mary Decker Slaney 
v. IAAF (United States District Court, Southern District of Indiana, 5.11.1999) ausgesprochen 
und im Fall Baumann angewendet, dazu LG Darmstadt, Urteil vom 21.3.2001, Az.: 2 O 76/01, 
SpuRt 2001, 114. 

13 Dazu Pfister, FS Zivilrechtslehrer 1934/35, S. 455; Vieweg, Grundinformationen zur Do-
pingproblematik, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, 1998, S. 21, 32; ders, Akademieschrift 49, S. 43, 
44. 

14 OLG Frankfurt, Beschluß vom 22.2.2001, Az.: 24 Sch 1/01; FAZ vom 24.2.2001, Nr. 47, 
S. 37. In der Sache handelte es sich um die Vollstreckbarerklärung eines (nach Ansicht des 
OLG Frankfurt) Schiedsspruchs des Rechtsausschusses des DLV. Vgl. § 24 I. 

15 Dazu FAZ vom 28.2.2001, Nr. 50, S. 46. 
" FAZ vom 14.2.2001, Nr. 38, S. 47; vom 27.2.2001, Nr. 49, S. 46. 
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Die Zulassungsstreitigkeiten zwischen der IAAF und Baumann, die bis zu 
den Olympischen Spielen in Sydney ausgetragen wurden, sind seit dem Jahr 
2000 der leading case der internationalen (Doping-) Sportgerichtsbarkeit17. 
Vorher waren es Schadensersatzprozesse, die die internationale aber auch die 
deutsche Sportrechtswissenschaft entscheidend geprägt haben. Zu nennen 
sind der Fall „ Butch " Reynolds und der Fall Krabbe11. 

Gegenstand dieser Untersuchung sind ausschließlich die Schwierigkeiten, 
denen internationale Sportverbände bei der Durchsetzung von Dopingstrafen 
gegenüber Sportlern begegnen19. Hierbei stehen die Sperren, die internatio-
nale Verbände verhängen, im Vordergrund, weil sie den massivsten Eingriff in 
die Rechtsstellung der Sportler darstellen. Die Schwierigkeiten der Durchset-
zung von Sperren gegenüber Sportlern können daraus resultieren, daß natio-
nale Verbände durch gerichtliche Entscheidungen gezwungen werden, inter-
national gesperrte Sportler national starten zu lassen oder daraus, daß Sport-
ler direkt gegen die Sperre des internationalen Verbandes vorgehen. In beiden 
Fällen ist die Durchsetzung der internationalen Sanktion nicht möglich, weil 
ein staatliches Gericht auf Initiative des Sportlers die Durchsetzung verhin-
dert. 

Parallele Probleme können sich aber auch bei der Durchsetzung nationaler Sperren 
ergeben. Ein Beispiel hierfür lieferte 1999 in Deutschland der Dopingfall Uta Pippig. 
Der Marathonläuferin wurde vom nationalen Leichtathletikverband (DLV) ein erhöh-
ter Testosteronwert vorgehalten und die Athletin mit sofortiger Wirkung vom Wett-
kampfbetrieb suspendiert. Der Streit wurde zunächst verbandsintern ausgetragen, die 
Athletin hatte aufgrund einer Athletenvereinbarung die Möglichkeit, ein unabhängi-
ges Schiedsgericht nach Ende des Verbandsverfahrens anzurufen. Internationalen Be-
zug erlangt dieser Fall durch den Wohnsitz der Sportlerin. Uta Pippig lebt seit Jahren 
in Boulder im U.S. Bundesstaat Colorado. Wie ein Damokles-Schwert schien über 
dem Verfahren immer die Möglichkeit zu schweben, die Athletin könnte in den USA 
Schadensersatzansprüche geltend machen. Derartige Konstellationen sind im Sport 
keineswegs selten. Sportler leben aus steuerlichen, aber auch aus Gründen der günsti-
geren Trainingsmöglichkeiten vielfach im Ausland, das möglicherweise für die Athle-
ten attraktivere Rechtsschutzmöglichkeiten bietet als das Heimatland. Diese Probleme 
bei der Durchsetzung nationaler Verbandsstrafen werden im folgenden ausgespart. 
Ausgangspunkt der Überlegungen ist damit die Sperre eines internationalen Verban-
des. 

Das Problem der Durchsetzung internationaler Verbandsstrafen wird am 
Beispiel der Durchsetzung von Dopingstrafen erläutert. Dieses hat folgende 
Gründe: Erstens hatten die meisten Verfahren, die Sportler gegen internatio-

17 Hierzu Heß, in: Sportrecht damals und heute, Akademie des württembergischen Sports, 
S. 69. 

18 Zum Inhalt dieser Verfahren sogleich. 
19 Nationale verbandsinterne Probleme zwischen Verbänden behandelt die 1999 erschie-

nene Habilitiationsschrift von Steinbeck, Vereinsautonomie und Dritteinfluß. 
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nale Sportverbände vor staatlichen Gerichten angestrengt haben, Strafen we-
gen Doping zum Gegenstand. Zweitens sichert gerade das Dopingverbot die 
Chancengleichheit im Sport, eine unterschiedliche Beurteilung von Doping-
strafen durch nationale staatliche Gerichte würde die vom Dopingverbot in-
tendierte Gleichheit wieder beseitigen. Drittens ist das Problem des Doping 
im internationalen Spitzensport derart in den Blickpunkt der Öffentlichkeit 
getreten, daß es lohnend scheint, die Durchsetzung internationaler Verbands-
strafen nicht abstrakt, sondern an einem konkreten, inzwischen von vielen 
nachvollziehbaren Fall darzustellen. Viertens hat die Dopingdiskussion die 
Beurteilung der Notwendigkeit von Verbandsstrafen verändert. Während 
früher eine Verbandsstrafe grundsätzlich dem Verdacht des Mißbrauchs einer 
Monopolstellung ausgesetzt zu sein schien, ist heute eher eine objektive Ein-
schätzung der Rechtmäßigkeit von Sperren internationaler Verbände mög-
lich. 

Zudem bietet der Sport als globales rechtliches und außerrechtliches 
Phänomen20 eine Möglichkeit, Parallelen in der sonstigen Globalisierungs-
diskussion21 zu suchen und hierbei die Diskussion um die lex mercatoria und 
die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit aufzugreifen und diese Ar-
gumente am Phänomen des globalen Sportbetriebs zu prüfen und auf ihre 
Ubertragbarkeit zu untersuchen22. 

Vertreter des organisierten Sports wurden auf die Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung internationaler Verbandsstrafen offenbar erstmals nach den 
Gerichtsurteilen im Verfahren des US-Leichtathleten Harry „Butcb" Reyn-
olds aufgeschreckt. Dieser wehrte sich gegen eine Sperre des Internationalen 
Leichtathletik Verbandes (IAAF) vor dem District Court in Ohio, der die 
IAAF zunächst zur Zahlung von 27 Mio US-$ Schadensersatz - hauptsäch-
lich punitive damages - verurteilte23. Der Rechtsstreit hatte jedoch wenig -
nach Ansicht des Court of Appeals24 letztlich zu wenig - mit den USA zu tun. 
Der Internationale Verband hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Sitz in London, 

20 Zur Verrechtlichung des Sports § 1 IV. 
21 Aus dem betriebswirtschaftlichen Schrifttum vgl. nur Cox/Clegg/Ietto-Gillies, The 

Growth of Global Business, London, New York, 1993; Cichon, Globalisierung als strategi-
sches Problem, München 1988; aus der begrenzten sportwissenschaftlichen Literatur Trosien 
(Hrsg.), Globalisierung und Sport, Aachen 1998. 

22 Vgl. §§ 4 III, 30 III. 
23 Reynolds v. International Amateur Athletic Federation, United States District Court, 

Southern District of Ohio, Eastern Division, 13.7.1993. No. C-2-92-452. Das Urteil ist nur 
teilweise veröffentlicht. Eine Darstellung der schiedsverfahrensrechtlichen Fragen ist in YCA 
1996, 715ff veröffentlicht. Die übrigen Informationen entstammen dem Urteil des United 
States Court of Appeals Reynolds v. IAAF, 23 F.3d. 1110. Kritisch zum Strafschadensersatz in 
diesem Fall Nafziger, 45 ICLQ 130, 140 („absurd"). 

24 Reynolds v. International Amateur Athletic Federation, 935 F.2d 270 (Urteil des U.S. 
Court of Appeals (6,h cir.) vom 17.5.1994, ZZPInt 1 (1996), 395; dazu Heß, ZZPInt 1 (1996), 
S. 371; Buchherger, S. 233 ff; Newman, Sports Lawyer Journal, 1/2002, 215 ff. 
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die D o p i n g p r o b e wurde in Monte Car lo genommen und in Paris analysiert, 
die Sperre wurde auf einer abschließenden Pressekonferenz in L o n d o n veröf-
fentlicht. Trotzdem klagte Reynolds in Ohio , das dortige Gericht bejahte 
seine Zuständigkeit und verurteilte die I A A F zur Zahlung von Schadenser-
satz in einer H ö h e , die wohl in keinem anderen Land zu realisieren gewesen 
wäre. 

1995 meldete sich daraufhin Thomas Bach, heute Vizepräsident des I O C , 
zu Wort mit der Befürchtung, dem internationalen Sportrecht drohe eine un-
übersehbare Zersplitterung, wenn nationale Gerichte bei derart marginalen 
Bezügen zum Gerichtsort ihre internationale Zuständigkeit bejahten2 5 . 

Diese Befürchtungen scheinen sich im Krabbe-Verishren bestätigt zu ha-
ben. Das L G München I und das O L G München bejahten jeweils ihre inter-
nationale Zuständigkeit im Verfahren gegen den internationalen Leichtathle-
tikverband, der seinen Sitz inzwischen in M o n a c o hat, und wendeten in der 
Sache deutsches Rechts an, ohne sich um eine kollisionsrechtliche Aufarbei-
tung des internationalen Sachverhalts zu bemühen. A u c h dem Grundrecht 
des Art . 12 G G wurde Weltgeltung verliehen26. 

D e n juristisch weitesten Weg beschritt in den Jahren 2000/2001 der deut-
sche Leichtathlet Dieter Baumann11. 

Bei Baumann wurde im Oktober 1999 eine Trainingskontrolle vorgenommen, de-
ren Analyse einen erhöhten Nandrolonwert ergab. Kontrollproben bestätigten dieses 
Ergebnis. Baumann beteuerte seine Unschuld, gleichwohl suspendierte ihn die Anti-
Doping-Kommission des DLV im November 1999 mit sofortiger Wirkung vom Wett-
kampfbetrieb. Im Dezember wurden Zahnpastatuben als mögliche Dopingquelle aus-
gemacht, zumindest ergaben Untersuchungen, daß diese ebenfalls Nandrolon bzw. 
Vorläufersubstanzen enthielten. Baumann erstattete daraufhin Strafanzeige gegen un-
bekannt bei der Staatsanwaltschaft Tübingen und setzte eine Belohnung über 
100 000 DM für Hinweise auf einen manipulierenden Täter aus. Bis Mai 2000 ermit-
telte die Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Körperverletzung, stellte dann das 
Verfahren ein, weil kein konkret Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Das DLV 
Präsidium beantragte Ende Januar 2000 bei seinem Rechtsausschuß eine Sperre von 
zwei Jahren und ordnete die Fortdauer der Suspendierung an. Der Rechtsausschuß 
wies im Mai 2000 einen Antrag auf einstweilige Aufhebung der Suspendierung zurück. 
Im Juni 2000 erfolgte die überraschende Aussetzung der Suspendierung durch den 
Rechtsausschuß, der in der Folge auch den Antrag des Präsidiums auf Verhängung ei-
ner Sperre zurückwies. Baumann qualifizierte sich für die Olympischen Spiele in Syd-
ney. Die IAAF prüfte den Fall nach und verhängte eine zweijährige Sperre. In Sydney 
verhandelte der Court of Arbitration for Sport (CAS)28 den Fall und bestätigte den Ur-

25 Bach, SpuRt 1995, 142. 
26 LG München I, Urteil vom 17.5.1995, SpuRt 1995, 161; OLG München, SpuRt 1996, 

133. 
27 Rechtstatsächliche Dokumentation des Falles bei Haug, SpuRt 2000, 238; Heß, in: 

Sportrecht damals und heute, Akademie des württembergischen Sports, S. 69, 83 ff. 
28 Zum CAS vgl. §23. 
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teilsspruch der IAAF. In der Folge konzentrierte Baumann seine juristischen Aktivi-
täten stärker gegen den nationalen Verband, den er im Februar 2001 durch das OLG 
Frankfurt zur Zulassung zur Deutschen Hallenmeisterschaft zwang. Baumann siegte 
gegen sieben weitere Läufer, die daraufhin durch die IAAF ebenfalls gesperrt 
wurden2 9 . In der Öffentlichkeit wurde daraufhin der völlige Zusammenbruch des ju-
ristischen Systems beklagt, das Vorgehen der IAAF als „Sippenhaft" bezeichnet. 

Der Fall Baumann offenbart erhebliche Defizite der bestehenden Struktu-
ren im nationalen wie internationalen Sport, die eine einheitliche Durchset-
zung internationaler Verbandsstrafen offensichtlich ausschließen. Das Di-
lemma in Form einer „juristischen Zwickmühle"30, in dem die Verbände stek-
ken, wird offenbar: der nationale Verband hat sich zwischen Pflichten auf-
grund von Entscheidungen nationaler ordentlicher Gerichte und denen 
aufgrund seiner Mitgliedschaft im internationalen Verband zu entscheiden. 
Der internationale Verband sieht sich seiner Möglichkeiten beraubt, seine 
(von ihm für wirksam erachteten) Regeln weltweit durchzusetzen. 

Die Verfahren Reynolds, Krabbe, Baumann aber auch der vom Osterrei-
chischen OGH verhandelte Fall des Eishockeyspielers Viveiros31 oder der in 
München entschiedene Fall des US Baskettballspielers Roberts32 zeigen zu-
dem erhebliche Unsicherheiten der Gerichte, wie sich die Strukturen im in-
ternationalen Sport in verfahrensrechtlicher und kollisionsrechtlicher Hin-
sicht auswirken. In der Berufungsentscheidung des OLG München im Streit 
zwischen Katrin Krabbe und der IAAF stellt das Gericht nur in einem Halb-
satz fest, daß deutsches Recht anzuwenden ist33. Es fehlt zunächst34 jede kol-
lisionsrechtliche Auseinandersetzung, obwohl der beklagte Verband seinen 
Sitz in Monaco hat35. Auch der Grundsatz des deutschen Rechts, daß der ver-
bandsinterne Rechtsweg zunächst auszuschöpfen ist, wird ohne weiteres 
angewendet36. 

29 Zu diesem Vorgehen s. § 31. 
30 FAZ vom 28.2.2001, Nr. 50, S. 46; Heß, in: Sportrecht damals und heute, Akademie des 

württembergischen Sports, S. 69, 80. 
31 OGH, 24.9.1998 - 2 Ob 232/98a, IPRax 2000, 138 (m. Anm. Adolphsen 81). 
32 Stanley Roberts ./. FIBA, LG München I, SpuRt 2000, 155, 158 (m. Anm. Adolphsen, 

159), OLG München, SpuRt 2001, 64; BG, Urt. vom 7.2.2001, SpuRt 2002, 62 (dazu Knöfel, 
SpuRt 2002, 49); CAS, Vorentscheid vom 31.8.2000, TAS 2000/A/262, SpuRt 2002, 64. 

33 Az.: U (K) 3424/95, S. 88. 
34 Erst bei der Prüfung von Schadensersatzansprüchen geht das Gericht wieder auf die 

Frage des anwendbaren Rechts ein, ohne dieses jedoch in irgendeiner Weise zu fundieren. Az.: 
U (K) 3424/95, S. 96. 

35 Kritisch Haas/Adolphsen, NJW 1996, 2351, 2353, wo auch darauf verwiesen wird, daß 
das Deliktsstatut zwar grundsätzlich an den Ort der unerlaubten Handlung anknüpft, in der 
Literatur jedoch eine Auflockerung der Tatortregel und eine akzessorische Anknüpfung des 
Deliktsstatuts an das auf die Sonderrechtsbeziehung anwendbare Recht vertreten wird. Zu die-
sen Fragen § 9 II, III. 

36 Az.: U (K) 3424/95, S. 86f. 
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Reynolds stützte seine in Ohio erhobene Klage wie selbstverständlich auf 
das dortige Recht, womit ihm der District Court zunächst Recht gab37. Der 
Eishockeyspieler Viveiros stützte seinen Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Verfügung gegen den österreichischen und den internationalen Eishockeyver-
band vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen wie selbstverständlich auf 
österreichisches Recht. Während das Landesgericht Wien seine internationale 
Zuständigkeit bejahte und Schweizer Recht gegenüber beiden Beklagten zu-
grundelegte, und das O L G Wien als Rekursgericht die internationale Zustän-
digkeit stützte, wobei es sich zur Frage des anwendbaren Rechts aber gar 
nicht äußerte, ließ der O G H die Frage des anwendbaren Rechts offen und 
prüfte die Ansprüche alternativ nach beiden Rechtsordnungen38. 

Die Frage des anwendbaren Rechts wird in allen Fällen zunächst nicht zu-
treffend erörtert, die Zuständigkeitsbegründung ist oft vage und wird späte-
stens in der nächsten Instanz, soweit das verfahrensrechtlich noch möglich 
ist, wieder revidiert39. 

Neben diesen realen Verfahren sei ein hypothetisches Szenario entwickelt, 
das das dieser Arbeit zugrunde liegende Problem der einheitlichen Rechts-
durchsetzung verdeutlicht. 

Zwei Sportler unterschiedlicher Nationalität werden international beim gleichen 
Wettkampf dopingpositiv auf die gleiche Substanz in der gleichen Konzentration gete-
stet und anschließend von dem gleichen internationalen Verband gleich lang gesperrt. 
Beide rufen ihre staatlichen Heimatgerichte an und verlangen die Aufhebung der 
Sperre. Die Gerichte bejahen jeweils ihre internationale Zuständigkeit und kommen 
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das eine gibt dem Begehren des Sportlers statt, die-
ser nimmt alsbald wieder an Wettkämpfen teil. Das andere Gericht kommt zu der Ein-
schätzung, es könne Sportverbandsentscheidungen gar nicht an staatlichem Recht 
messen und weist die Klage ab. Dieser Sportler verbüßt die gesamte Sperre und kehrt 
erst Jahre später wieder in den Sport zurück. 

In diesem Fall wären nicht alle auf dem grünen Rasen gleich, die Rechtspre-
chung staatlicher Gerichte scheint einige gleicher zu machen40. 

17 Reynolds v. International Amateur Atbletic Federation, United States District Court, 
Southern District of Ohio, Eastern Division, 13.7.1993. No. C-2-92-452, YCA 1996, 715; zur 
Ermittlung des anwendbaren Rechts kritisch Nafziger, 45 I C L Q 130, 134ff. 

38 O G H , IPRax 2000, 138, 140. 
39 Schon 1901 beklagte Leist, daß die Jurisprudenz genauere Kenntnis des Vereinswesens 

nicht zu ihren Obliegenheiten zählt (Leist, Die Strafgewalt moderner Vereine, 1901, S. 57 (zi-
tiert bei Vieweg, JZ 1984, 167, 168, Fn. 3). Möglicherweise hat sich in den letzten 100 Jahren 
insofern nicht viel verändert, zuzugeben ist jedoch, daß die Probleme in internationalen Sport-
verfahren komplex sind. 

40 Das gleiche Problem kann sich auch bei der verbandsinternen Durchsetzung von Do-
pingstrafen stellen. Wenn ein nationaler Verband entgegen internationalem Reglement einen 
Sportler nicht sperrt, so kann der Sportler weiter starten, während Sportler, die anderen natio-
nalen Verbänden angehören, die das Reglement strikt einhalten, letztlich aufgrund ihrer Natio-
nalität benachteiligt werden. Vergleicht man die Dopingfälle Baumann und Ottey, so konnte 
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In dieser Arbeit wird daher zunächst untersucht, ob der internationale 
Sport wirklich an der einheitlichen Durchsetzung seiner Strafen dadurch ge-
hindert wird, daß Athleten von ihrem Recht Gebrauch machen, Rechtsschutz 
vor staatlichen Gerichten zu suchen. Dabei ist insbesondere zu fragen, ob das 
staatliche Recht insgesamt dafür verantwortlich ist, daß Strafen nicht durch-
setzbar sind, weil es möglicherweise das Phänomen globalen Spitzensports 
nicht bewältigen kann, ob die Verbände die bestehenden rechtlichen Möglich-
keiten nur unzureichend nutzen oder ob die staatlichen Gerichte bei der 
Rechtsanwendung die Besonderheiten internationalen Sports nicht ausrei-
chend würdigen. 

Internationaler - insbesondere olympischer - Hochleistungssport wird 
global betrieben. Die Regeln 29, 30 der Olympischen Charta fördern die Glo-
balisierung des Sports noch, indem das IOC vorschreibt, daß nur solche in-
ternationalen Verbände anerkannt werden, die nachweisen, daß sie ihren 
Fachsport weltweit organisieren. Sportler aller Nationen nehmen daran teil, 
Wettkämpfe finden - nach Fachverbänden unterschiedlich - weltweit statt, 
die Verbände haben ihre Sitze in zahlreichen Ländern41. Deshalb muß sich 
eine Untersuchung eines derart globalen Problems über ihre Methode und 
Perspektive klar werden. 

Methodisch kann die hier angestrebte Lösung nur im Wege funktionaler 
Rechtsvergleichung gesucht werden42. Auszugehen ist von dem tatsächlichen 
sozialen Problem43 der Verhängung und Durchsetzung von Dopingstrafen. 
Dabei lautet die Fragestellung44, ob die Strafen, die internationale Sportver-
bände wegen Dopings gegenüber Sportlern aussprechen, global auch dann 
durchgesetzt werden können, wenn Sportler sich dagegen vor staatlichen 
oder Schiedsgerichten wehren. Diese Durchsetzungsfähigkeit kann nur 

Baumann aufgrund seiner Suspendierung nicht, Ottey mangels Suspendierung jedoch weiter-
hin laufen (s. SZ vom 26.1.2000, Nr. 21, S. 46. Dies führte anläßlich der zunächst geplanten 
Teilnahme von Ottey am Internationalen Hallen-Leichtathletik-Meeting Anfang 2000 in 
Karlsruhe zum Eklat (vgl. SZ Nr. 24 vom 31.1.2000, S. 41). 

41 Die Globalisierung des Sports ist eine sich in die Globalisierung der Wirtschaft einfü-
gende, mit ihr vielleicht auch untrennbar verknüpfte Entwicklung der Neuzeit. Nach den er-
sten Olympischen Spielen in Athen 1896 war die Olympische Bewegung nach wie vor stark 
durch die Konzentration der Spiele auf ihre Geburtsstätte Europa geprägt, was sich durch den 
Ubergang zu einer weltweiten Olympischen Bewegung bis heute gewandelt hat, wenngleich 
nach wie vor in zahlreichen Sportarten eine Konzentration auf bestimmte, meist reiche Konti-
nente festzustellen ist, vgl. Holderbach, in: Trosien (Hrsg.), Globalisierung und Sport, S. 81. 
Verwunderlich ist, daß sich die Sportwissenschaft selbst dem Problem der Globalisierung des 
Sports noch wenig angenommen hat. So jedenfalls Trosien, Globalisierung und Sport, S. 19. 

42 Zur Funktionalität als Grundprinzip der gesamten Rechtsvergleichung s. Rheinstein, 
S. 32 f.; Zweigert/Kötz, S. 33 ff. 

43 Richtigerweise geht die moderne Rechtsvergleichung von einem sozialen Problem als 
Vergleichsgegenstand aus und nicht von Rechtsinstituten, vgl. Rheinstein, S. 32 f. 

44 Zur Fragestellung als methodischem Ausgangspunkt jeder rechtsvergleichender Unter-
suchung Zweigert/Kötz, S. 33. 
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rechtsvergleichend unter Zugrundelegung nationaler Besonderheiten ermit-
telt werden. Wünschenswert aber sicher utopisch wäre ein globaler Rechts-
vergleich. Es kann daher nicht Ziel dieser Arbeit sein, ein Ergebnis zu präsen-
tieren, daß die Durchsetzung internationaler Verbandsstrafen global möglich 
oder unmöglich ist. Daher gilt es von vornherein, den Untersuchungsumfang 
sinnvoll zu beschränken45. Drei nationale Rechtsordnungen werden dabei 
stärker beleuchtet als andere. Dies sind die deutsche, die schweizerische und 
die US-amerikanische. 

Ein Grund für die Berücksichtigung deutschen Rechts ist offensichtlich 
und liegt zunächst in der Person des Verfassers, seinem juristischen Denken, 
Argumentieren und seiner Ausbildung. Hinzu kommt, daß deutsche Sportler 
Parteien der beiden wohl bisher wichtigsten internationalen Sportrechtsfälle 
waren, nämlich Krabbe und Baumann. Diese Fälle haben die internationale 
Sportgerichtsbarkeit geprägt. 

Das schweizerische Recht ist von besonderer Bedeutung, weil zahlreiche 
internationale Verbände, das International Olympic Committee ( IOC) 4 6 , aber 
auch das internationale Sportschiedsgericht - Court of Arbitration for Sport 
(CAS)47 - ihren Sitz in der Schweiz haben. 

Kurtze wies 1975 nach, daß von 58 internationalen Verbänden 15 ihre Generalsekre-
tariate in der Schweiz haben48. Nur 8 Verbände hatten zu diesem Zeitpunkt ihren Sitz 
in Großbritannien und Frankreich. Andere Zahlen, jedoch ähnliche prozentuale Ver-
hältnisse, ergeben sich aus dem rechtstatsächlichen Teil der Arbeit von Vieweg. Er wies 
1990 die Zahl von 9 internationalen Verbänden aus, die ihren Sitz in der Schweiz ha-
ben, auch hier folgt Großbritannien an zweiter Stelle mit 4 Verbänden49. 

Auf der Grundlage der 1998 von Siekmann/Soek herusgegebenen Basic Documents 
of International Sports Organisations haben 11 internationale Verbände ihren Sitz in 
der Schweiz50, 8 Verbände verbinden ihren Sitz mit dem Wohnsitz des Präsidenten 
bzw. Generalsekretärs oder machen ihn von der Entscheidung eines Organs 
abhängig51. Andere Länder, wie Deutschland als Sitz der FIBA52, England als Sitz der 

45 Bei der Auswahl der zu vergleichenden Rechtsordnungen gilt nach Zweigert/Kötz, S. 40 
der „Grundsatz weiser Beschränkung", weil ansonsten der Ertrag in keinem angemessenen 
Verhältnis zum erforderlichen Aufwand stünde. Rheinstein, S. 82 warnt ebenfalls davor, den 
Versuch zu unternehmen, alle Rechtsordnungen der Erde in vergleichende Studien einzubezie-
hen, weil die Gefahr bestehe, in der Masse des angehäuften Stoffes zu versinken. 

46 Regel 19.2 Olympische Charta. 
47 Art. SI CAS-Statut (Code of sports-related arbitration, in Kraft getreten am 22. Nov. 

1994; in der Fassung von Dez. 1995; abgedruckt bei Vedder/Lämmer, S. 66ff.). 
48 Kurtze, S. 80. 
49 Vieweg, S. 55. 
50 Dies sind IBA (Art. 4 Constitution); FIFA (Art. 1.6 Statutes); F I G (Art. 1.3 Statutes); 

IHF (Art. 3 Bylaws); F IH (Art. 2 Statutes); FILA (Art. 3 Statutes); FIVB (Art. 1.3 Constitu-
tion); W C F (Art. 3 Constitution); ISU (Art. 1.7 Constitution); FIS (Art. 1.4 Statutes). 

51 Dies sind AIBA (Art. 1 Statutes-Wohnsitz Präsident); ICF (Art. 4 Statutes-Entschdg. 
board of directors); IJF (Art. 6 Statutes-Wohnsitz Präsident); ITF (Art. 6 Constitution-Ent-
schdg. committee of management); ITTF (Art. 15.1.1 Constitution-Entschdg. Biennial General 
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FITA 5 3 werden nur sporadisch als Sitzort ausgewählt. Einige Verbände geben aus-
drücklich an, an welchem Ort sie gegründet bzw. gesetzlich registriert sind54. 

Der Sitz der Verwaltung des Verbandes bzw. sein Gründungsort sind für 
die Auswahl eines Forums aber auch kollisionsrechtlich von erheblicher 
Bedeutung55. Der Sitz des Schiedsgerichts bestimmt heute international die 
Rechtsnatur des Schiedsspruchs als in- bzw. ausländischer und beeinflußt da-
mit vor allem die Anfechtungsmöglichkeit vor staatlichen Gerichten56. Aus 
diesen Gründen erscheint die besondere Berücksichtigung des Schweizer 
Rechts geboten. 

Das US-amerikanische Recht wird weitgehend einbezogen, weil Sport in 
den USA als Wirtschaftsfaktor eine bedeutende Rolle spielt57, weshalb zum 
Teil umfangreiches auch rechtsvergleichendes Material zu bestimmten 
Rechtsfragen zugänglich ist58 und häufig die Sorge internationaler Sportver-
bände spürbar ist, sie könnten in den USA verklagt und zu ruinösen Scha-
densersatzleistungen verurteilt werden59. 

Soweit dies möglich ist, wird darüberhinaus auf internationale Verträge, 
Ubereinkommen oder Verordnungen abgestellt, um die Bedeutung nationaler 
Besonderheiten zu reduzieren und den Geltungsbereich der gefundenen Lö-
sungen auszudehnen. Daher wird im prozessualen Teil vor allem auf die 
E u G V O abgestellt und bei der Prüfung der Einsatzmöglichkeiten von 
Schiedsgerichten in erster Linie das New Yorker Übereinkommen über die 
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 
10.6.1958 (UNÜ) herangezogen, das mit Stand vom 25.9.2001 von 137 Staa-
ten ratifiziert worden ist60. 

Zusätzlich werden bestimmte Fragen unter Berücksichtigung auch anderer 
als der genannten Länder rechtsvergleichend untersucht, soweit Material zu-
gänglich ist. Dies ist in unterschiedlichem Umfang der Fall. Gleichwohl soll 
das gesamte verfügbare Material genutzt werden und nicht wegen einer zwei-
felhaften Einheitlichkeit des Untersuchungsumfangs nur Material bestimmter 
Länder berücksichtigt werden. 

Meeting); UIT (Art. 2 Constitution-Wohnsitz Präsident/Generalsekretär); ITU (Art. 1.8 Con-
stitution-Entschdg. Executive Board, Registrierung in Kanada, gem. sec. 133 Canada Corpo-
rations Act); FIBT (Art. 2.1 Articles of Association-Wohnsitz Generalsekretär, Gründungsort 
Paris); UHF (Art. 9 Statutes-Entschdg. Kongress, Art. 45 f. Sitz des „Schiedsgerichts" Zürich/ 
CH). 

52 Art. 2 General Bye Laws. 
53 Art. 1.24.1 Rules. 
54 FIBT; ITU (s. Fn. 51). 
55 S.u. §§9 I, 18 III, V 3, 191. 
56 S.u. §25. 
57 Umfassend die Beiträge in Trosien (Hrsg.), Globalisierung des Sports. 
58 S. den Fall IAAF ./. Reynolds und die Darstellung des Kartellrechts u. § 7 I. 
59 S. nur das Verfahren DLV ./. Pippig, die ihren Wohnsitz in Boulder/Colorado hatte. 
60 S. §22. 
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Bevor die Anwendung staatlichen Rechts auf Sportsachverhalte erörtert 
wird, sind die Grundlagen für die vorliegende Untersuchung zu schaffen. 
Hierzu dient das folgende 1. Kapitel. Dabei ist zunächst zum Grundverständ-
nis der Arbeit auf das Problem der Verrechtlichung des Sports und das Ver-
hältnis von Leistungssport als wirtschaftlich bedeutendem gesellschaftlichem 
Phänomen und von Doping als den Sport dauerhaft begleitende Erscheinung 
einzugehen. Weiter ist zu untersuchen, wie die Sportler an Regelwerke inter-
nationaler Sportverbände, die Strafenkataloge für den Fall von Dopingverge-
hen vorsehen, gebunden sind. Auf diesem Ergebnis aufbauend ist im 2. Kapi-
tel zu analysieren, welche Rechtsverhältnisse sich daraus zwischen Sportlern 
und internationalen Verbänden ergeben, die im 3. Kapitel zugrunde gelegt 
werden, um die Möglichkeiten eines internationalen Entscheidungseinklangs 
bei Klagen gegen eine Dopingstrafe zwischen einem Sportler und einem in-
ternationalen Verband zu untersuchen. Im 4. Kapitel werden die Resultate 
dann als Grundlage genutzt, um die Möglichkeiten und Grenzen der weltwei-
ten einheitlichen Durchsetzung einheitlichen Sportrechts bei Zuständigkeit 
staatlicher Gerichte zu beleuchten. Im 5. Kapitel wird abschließend darge-
stellt, inwieweit der Einsatz von Schiedsgerichten im internationalen Sport 
die Durchsetzung von Dopingstrafen erleichtert. 



1. Kapi te l 

Grundlagen 

Gegenstand dieser Untersuchung ist ein rechtstatsächliches Problem - die 
Durchsetzung von Dopingstrafen internationaler Sportverbände. Anders als 
bei rein rechtlichen Untersuchungen kommt dem tatsächlichen Umfeld hier 
besondere Bedeutung für die Lösung der rechtlichen Fragestellungen zu. 
Zum Teil ergeben sich diese auch erst aufgrund der Strukturen, Organisati-
onsabläufe bzw. Verhaltensmuster der Beteiligten, die sich im Lauf der Jahre 
weitgehend unabhängig von rechtlichen Erwägungen entwickelt haben. Sie 
konnten dies, weil sich das Handeln nationaler wie internationaler Sportver-
bände in einem nicht-juristischen sportlichen Rahmen abspielte, der von den 
Anforderungen staatlicher Normgeber weitgehend unbehelligt blieb. Dies 
hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert1. Durch die Zu-
nahme der Bedeutung sportlicher Tätigkeit für den Einzelnen aber auch für 
ganze Gesellschaftsordnungen, haben staatliche Normgeber ihre Zurückhal-
tung aufgegeben und stellen vermehrt rechtliche Anforderungen vor allem in 
der Form von Normen, die sie nunmehr auch auf den Sport anwenden (z.B. 
das Kartellrecht2) oder speziell zur Normierung dieses Bereiches entwickeln 
(z.B. der aktuelle Ruf nach sog. Anti-Doping-Gesetzen3). Im ersten Fall sind 
die Normen aufgrund ihrer Abstraktion naturgemäß nicht auf die Regelung 
des Sportgeschehens zugeschnitten, was bei der Subsumtion des tatsächlichen 
Phänomens organisierter Sport unter den abstrakten Obersatz der spezifi-
schen Norm zu Schwierigkeiten führen muß. Vielfach ist die abstrakte Norm 
auch anhand einer tatsächlichen Fragestellung gebildet bzw. fortentwickelt 
worden4, was dann, bei der zunächst nicht intendierten Anwendung auf ein 
tatsächliches Phänomen wie den Sport, zu Schwierigkeiten führt. 

Dieses rechtstatsächliche Umfeld zu beleuchten ist Aufgabe des einleiten-
den ersten Kapitels, in dem, der Anlage der Untersuchung entsprechend, Tat-
sächliches und Rechtliches dargestellt wird, das für die einheitliche Durchset-
zung internationaler Dopingstrafen von Bedeutung ist. 

1 Zur Verrechtlichung des Sports § 1 IV. 
2 S.u. § 7 1 . 
3 Dazu unten § 2 II. 
4 Hierzu Strömholm, S. 42. 
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§ 1 Leistungssport als gesellschaftliches 
und juristisches Phänomen 

I. Historische Entwicklung des Leistungssports 

Sport in der Form des Leistungsvergleichs, der systematischen Leistungs-
steigerung, des Wettkampfs nach gleichen Regeln um der Spitzenleistung wil-
len, stammt nach Ansicht vieler Soziologen aus England5. Er entstand dort als 
Ausgleichsreaktion6 auf einseitige Belastungen durch eine spezialisierte Ar-
beitswelt, die im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert aufgetreten 
waren7. England war als Führungsnation auf dem Weg zur Industriegesell-
schaft zugleich Mutterland des Sports. Zwar hat es „sportliche" Betätigungen 
schon in früherer Zeit in zahlreichen Kulturen gegeben8. Diese Leistungen 
waren jedoch durch ihre Ortsgebundenheit9 und ihre soziale Exklusivität 
geprägt10. Das Wesensmerkmal der systematischen Leistungssteigerung im 
Wettkampf nach einheitlichen Regeln - von Krockow spricht von einer Ten-
denz zur Rationalisierung, Methodifizierung und Regulierung - entstand je-
doch erst in England. Dort bedurfte es der einheitlichen Regeln, um Wetten 
(„Wett"-Kampf), bei denen hohe Beträge auf dem Spiel standen, eindeutig 
entscheiden zu können11. Die Entwicklung, sportliche Spiele in genaue Re-
geln zu fassen, erwuchs demnach pikanterweise aus „kommerziellen" Moti-
ven, um das finanzielle Engagement der Wettenden zu schützen12. 

In der Folge kam es zur Herausbildung des Rekordprinzips, das auf genau 
nachprüfbaren, jederzeit wiederholbaren Leistungsbedingungen beruht mit 
dem Ziel der Höchstleitung und der Vergleichbarkeit der Leistungen13. Eng 
damit verbunden ist das auch heute noch den Sport kennzeichnende Gleich-
heitsprinzip, das einerseits immer dann gestört ist, wenn sich Athleten einen 
unberechtigten Vorteil, z.B. durch Doping verschaffen, andererseits auch 
dann, wenn einzelne Athleten gesperrt oder suspendiert werden14, weil sich 

5 v. Krockow, Sport und Industriegesellschaft, S. 10; Gieseler, S. 11; Thom, S. 14. 
6 v. Krockow, a.a.O., S. 10; Lauerbach, in: Schroeder (Hrsg.), Sport und Recht, S. 6, 15; 

Buchberger, S. 27. 
7 Zu den widersprechenden empirischen Untersuchungen s. v. Krockow, a.a.O., S. 11. 
8 v. Krockow, a.a.O., S. 13. Zum Verhältnis zwischen Sport und deutscher Turnbewegung 

vgl. Gieseler, S. 15 ff. 
9 Besonders die deutsche Turnbewegung als nationale Bewegung hatte erhebliche Schwie-

rigkeiten, sich mit dem internationalen Charakter des Sports abzufinden. Gieseler, S. 14. 
10 v. Krockow, Sport und Industriegesellschaft, S. 18. 
11 v. Krockow, a.a.O., S. 14. 
12 Dazu Brailsford, S. 213. 
13 v. Krockow, Sport und Industriegesellschaft, S. 16; Gieseler, S. 16. 
14 Zur Differenzierung der Strafen vgl. § 10 II. 
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nie wird feststellen lassen, o b nicht der Ausgeschlossene eine bessere Leis tung 
als der Sieger hätte erbringen können 1 5 . 

II. Sport als Beruf 

Sport hat sich internat ional von einer Fre ize i tbeschäf t igung zu einer m e h r 
oder minder h o c h bezahlten Arbei ts le is tung entwickel t 1 6 , die i m U m f e l d star-
ker wir tschaf t l icher Interessen steht 1 7 . Trainingsaufwand ist für Spi tzenspor t -
ler fast ausnahmslos Lebensaufwand, die parallele A u s ü b u n g eines anderen 
Berufes fast ausgeschlossen 1 8 . Daraus folgt, daß es heute unerhebl ich ist, o b es 
sich u m einen B e r u f s - oder u m einen A m a t e u r s p o r t l e r handelt 1 9 . D i e ü b e r -
k o m m e n e u n d längst nicht m e h r trennscharfe U n t e r s c h e i d u n g v o n P r o f i -
sport lern und A m a t e u r e n ist von den meisten Verbänden aufgegeben 
worden 2 0 , zumal der ehemalige Präsident des IOC, Juan Antonio Samaranch, 
in seiner A m t s z e i t mit N a c h d r u c k forderte , daß die besten Sport ler einer 
Sportar t an den O l y m p i s c h e n Spielen te i lnehmen 2 1 . 

Bezeichnenderweise hat sich der Internationale Leichtathletikverband im August 
2001 umbenannt. Bisher stand die Abkürzung I A A F für International Amateur Ath-
letic Federation. Nun steht sie für International Association of Athletic Federations22. 

15 Der Ausschluß des Vorjahressiegers Marco Pantani bei der Tour de France 1999 hat den 
Wert des Sieges lange Zeit in Frage gestellt, eben weil immer wieder Tagesergebnisse in Frage 
gestellt wurden, da der Ausgeschlossene eine gleichwertige oder bessere Leistung hätte erbrin-
gen können. 

16 Lauerbach, in: Schroeder (Hrsg.), Sport und Recht, S. 6, 8; Summerer, Internationales 
Sportrecht, S. 9; Ch. Reimann, Lizenz- und Athletenvereinbarungen, S. 21; jüngst Kirschenho-
fer, Sport als Beruf, 2002. 

17 Weisemann/Spieker, Rn. 3; Buchberger, S. 28f. 
18 Abhängig von der Eigenart der Sportart gibt es immer wieder Sportler, die absolute 

Höchstleistungen erzielen und daneben einen Beruf voll ausüben. Ein Beispiel hierfür war der 
Dressurreiter Rainer Klimke, dem es gelang, die Führung einer Rechtsanwalts- und Notariats-
praxis und den Spitzensport zu verbinden. 

19 Summerer, Internationales Sportrecht, S. 8; Lauerbach, in: Schroeder (Hrsg.), Sport und 
Recht, S. 6, 9; Heß, Rechtsfragen, S. 1, 9. 

20 Haas, Sport und Kommerz, S. 61, 90f. Die Fédération International des Quilleurs (FIQ), 
der Internationale Bowling Verband, unterscheidet jedoch nach wie vor Amateure von Profis. 
Letztere verdienen 50% und mehr ihres Einkommens mit Bowling. In der Praxis des interna-
tionalen Bowling Sports führt das zu erheblichen Ungleichbehandlungen, weil die nationalen 
Fachverbände Profis anzeigen müssen, dies jedoch nicht einheitlich gehandhabt wird. So ist 
bekannt, daß die gesamte Nationalmannschaft Malaysias aus Berufsspielern besteht, die aber 
durch ihren nationalen Verband nicht als solche benannt werden und deshalb international 
teilnahmeberechtigt sind. Die Deutsche Andrea Mirschel übt ihren Sport in den USA profes-
sionell als Mitglied der Professional Women Bowling Association (PWBA) aus und soll deshalb 
für die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr startberechtigt sein. Zum Problem Leyen-
berg, FAZ vom 22.3.2000, Nr. 69, S. 46. 

21 SZ vom 27.3.2000, Nr. 72, S. 37. 
11 FAZ vom 3.8.2001, Nr. 178, S. 36. 
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Die Unterscheidung von Amateuren und Profis besteht nur noch darin, 
daß ein Profi ein vertraglich geregeltes Einkommen bezieht, während sich der 
Amateur mit anderen Mitteln, z.B. in Deutschland mit Geldern aus der Stif-
tung Deutsche Sporthilfe23, in Belgien aus der Communauté française de bel-
gique und des Comité olympique et interfédéral belge bzw. aus Sponsorengel-
dern bescheiden muß24. 

In der deutschen Leichtathletik erhalten die Athleten des leistungsstärksten A-Ka-
ders von der den DLV ausrüstenden Sportartikelfirma Sach- und Geldleistungen, von 
den Vereinen, denen sie angehören, Geldleistungen, eventuell Sporthilfe und zu einem 
geringeren Teil ( 10%) sonstige Sponsoreneinnahmen25 . 

III. Wirtschaftliche Bedeutung des Sports 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Sports ist mit der großer Wirtschafts-
zweige zu vergleichen26. Eine Marktstudie der Roland Berger GmbH aus dem 
Jahre 1988 bezifferte das Volumen des Weltmarkts für Sportartikel 1996 auf 
130 Mrd. US-$, bis 2001 wurde eine Steigerung auf 160 Mrd. US-$ erwartet27. 
MacKenzie beziffert den laufenden Umsatz der nationalen Sportartikelindu-
strie in den USA auf etwa 525 Mrd. US-$, allein dies sind 7% des Bruttosozi-
alprodukts; der Anteil wachse schneller als die sonstige Wirtschaft und sei 
größer als die Verteidigungsausgaben des Landes28. 

In der Bundesrepublik Deutschland entfiel 1990 ca. 1,4 % des Bruttosozial-
produkts auf den Sport, 1995 waren es ca. 1,5 %29, womit der Sport einen 
ebenso großen Anteil an der Bruttowertschöpfung hatte wie die Druckindu-
strie oder die Holz verarbeitende Industrie. In Osterreich beläuft sich die 
Wertschöpfung des Sports nach einer 2001 vorgestellten Studie der Wirt-
schaftsuniversität Wien auf 74,6 Milliarden Schilling30. In Deutschland waren 
1990 rund 700 000 Personen, das sind 2% aller Erwerbstätigen, direkt oder 
im Umfeld des Sports beschäftigt31. Diese Beschäftigtenzahl entspricht der in 
der Chemischen Industrie oder im Kreditgewerbe. Für sportbezogene Waren 

23 Dazu Pelshenke, in: Der Sport in der Bundesrepublik Deutschland, S. 101 ff; 8. Sportbe-
richt der Bundesregierung, Bt.Drs. 13/1114, S. 38. 

24 Lauerbach, in: Schroeder (Hrsg.), Sport und Recht, S. 6, 9; Weisemann/Spieker, Rn. 4. 
25 Prokop, S. 55f. 
26 Faylor, Arb.Int. 2001, 163; 8. Sportbericht der Bundesregierung, Bt.Drs. 13/1114, S. 16f. 
27 Zitiert bei Heß, Rechtsfragen, S. 1, 9 (Fn. 35). 
28 MacKenzie, in: Trosien (Hrsg.), Globalisierung und Sport, S. 35, 39. 
29 9. Sportbericht der Bundesregierung, Bt.Drs. 591/99, vom 22.10.1999 (abgedruckt SpuRt 

2001, 60). 
30 Pferde Revue 8/2001, S. 2. 
31 9. Sportbericht der Bundesregierung, Bt.Drs. 591/99, vom 22.10.1999, S. 27f; s. auch 

Haas, Sport und Kommerz, S. 61, 62 f. 
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und Dienstleistungen gaben die privaten Haushalte 1990 36 Mrd. DM aus 
(1995 unverändert32), ein Anteil von 1,8% der Käufe privater Konsumenten, 
der dem Anteil für Körperpflegemittel und Tabakerzeugnissen entspricht. 

Das Gesamthaushaltsvolumen deutscher Sportverbände betrug 1990 7 
Mrd. DM, in denen ehrenamtliche Leistungen von Mitgliedern noch nicht 
enthalten waren. 

Der sportbezogene Gesamtumsatz der Werbeagenturen, die den Sport ver-
markten, belief sich in Deutschland auf über 600 Mio. DM. Der globale 
Markt für Lizenzprodukte hat nach Angaben der Schweizer ISMM-Group 
ein jährliches Volumen von 114 Mrd. DM33. Die Summen, die von internatio-
nalen Agenturen für die Verwertungsrechte von Sportveranstaltungen ausge-
geben werden, sind bis 2001 kontinuierlich angestiegen, was durch die Ein-
führung des pay-TV weiter gefördert wurde34. Nicht umsonst hat sich der 
Streit um die Zulässigkeit der zentralen Vermarktung durch Verbände nicht 
nur im Fußball zu einem juristischen und verbandspolitischen Dauerbrenner 
entwickelt. Die Aufwendungen für den Erwerb von Senderechten in Europa 
hat sich seit 1992 von etwa 1,5 Mrd. DM auf 3,3 Mrd. DM mehr als verdop-
pelt. Allein für die Senderechte für die Fußball Weltmeisterschaften der Jahre 
2002 und 2006 wurden 2,8 Mrd. DM an die FIFA gezahlt35. 

1995 wurden in Deutschland ca. 1,7 Mrd. DM in Form von Sponsorengel-
dern in den Sport investiert36. Die internationalen Sponsoringausgaben im 
Jahr 1998 wurden insgesamt mit 20 Mrd. Dollar angegeben, 70% davon ent-
fielen auf den Sport, die wiederum zu 38% in den USA und zu 36% in Eu-
ropa investiert wurden37. 

Im Reitsport liegt allein in Deutschland die Zahl der Hobbyrei ter bei 2,5 Mill ionen, 
etwa 250 000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt mit der Zucht und Haltung, 
sowie der Produktion und dem Vertrieb der Ausrüstung von Pferden. Zahlreiche der 
15 000 Pferdebetriebe sind aus ehemaligen landwirtschaftl ichen Betrieben hervorge-
gangen und haben so einen deutlichen Strukturwandel in der Landwirtschaft 
offenbart38. Das bedeutendste Reitturnier der Welt, das jährlich in Aachen stattfindet, 
hat einen Etat von ca. 10 Mill ionen DM, wodurch eine Sportveranstaltung zu einem 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor in einer Region wird . 

32 9. Sportbericht der Bundesregierung, Bt.Drs. 591/99, vom 22.10.1999. 
33 FAZ vom 29.3.2000, Nr. 75, S. 29. 
34 Zum Fernsehen als wichtigster Finanzierungsquelle insbesondere des IOC vgl. Holder-

bach, in: Trosien (Hrsg.), Globalisierung und Sport, S. 47, 51 f. 
35 FAZ vom 29.3.2000, Nr. 75, S. 29. 
36 Niese, S. 1. 
37 FAZ vom 29.3.2000, Nr. 75, S. 29. 
38 FAZ vom 22.2.2001, Nr. 45, S. 26. 
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IV. Die Verrechtlichung des Sports 

Der Sport sei „verrechtlicht" ist eine Aussage, die heute meist ohne weite-
res als zutreffend angesehen wird39. Gleichwohl ist schon der Befund (neben 
den Ursachen) nicht eindeutig. Den Sport als ursprünglich „rechtsfreien" 
Raum anzusehen, widerspräche schon seiner inneren Logik. Wie kaum ein 
anderes System ist der organisierte Sport auf die Existenz positiver Regeln an-
gewiesen, durch die erzielte Leistungen erst einem Vergleich zugänglich sind. 
Wettkampfordnungen, Ausrüstungsvorschriften etc. bilden ein dichtes Netz 
von Vorgaben, deren Einhaltung Bedingung der organisierten Sportausübung 
ist. Anders als ein staatlicher Gesetzgeber kann sich ein Sportverband nicht 
das Prinzip der Nichtintervention zu eigen machen40 und sich darauf zurück-
ziehen, negative Regeln für den Fall der Übertretung eines relativ weiten ge-
setzten „rechtlichen" Rahmens zu statuieren41. 

Mehr noch als andere nicht-juristische gesellschaftliche normative Ord-
nungen ist die organisierte Sportausübung von der Geltung nicht-juristischer 
Normen geprägt, die im Unterschied zu juristischen Normen nicht ubiqui-
täre Geltung in einer staatlichen Ordnung, sondern lediglich segmentäre Gel-
tung beanspruchen42. 

Im folgenden werden für die Regeln, die die Sportverbände erlassen, die Ausdrücke 
Regel, Regelwerke, Reglement, z.T. aber auch Verbandsrecht benutzt. Insbesondere 
mit dem letzteren Ausdruck will der Verfasser keineswegs die Antwort auf die Frage 
vorwegnehmen, ob der Sport möglicherweise eine eigenen Rechtsordnung hervorge-
bracht hat43 oder die Satzungen privatrechtlicher Vereine als Norm oder Vertrag anzu-
sehen sind. 

Das Verhältnis außerrechtlicher Regeln zum staatlichen Recht ist nicht nur 
Gegenstand der juristischen Forschung. In der Ethnologie ist der Gegensatz 
von Recht und Gewohnheit besonders ausgeprägt. Dort wird zur Erfor-
schung der Entstehung von Recht das Verhalten bestimmter Stämme bzw. 
Volksgruppen untersucht, und diese in Gewohnheitsgesellschaften, Rechtsge-
sellschaften und Zwischenbereiche, die man als jural bezeichnet, unterteilt44. 
Diese Völker haben zunächst eine gesellschaftliche Ordnung auf der Grund-
lage nicht-juristischer Normen. Auf dem Weg zur Entwicklung einer Rechts-
gesellschaft tritt die juristische Ordnung ergänzend neben die nicht-juristi-
sche normative Ordnung. Die juristische Ordnung ist innerhalb dieser Ent-

" V. Münch, NJW 1996, 3324, 3325; Haas, Sport und Kommerz, S. 61, 71 Heß, Rechtsfra-
gen, S. 1, 10 ff; kritisch zu diesem Begriff Krogmann, Vorwort. 

40 Hierzu Strömholm, S. 109. 
41 Zur Regelung des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch vornehmlich negative Regeln vgl. 

Rittner, FS R. Schmidt, S. 221, 232. 
42 Hassemer, ZVglRWiss 81 (1982), 84, 87. 
43 Dazu § 4 II. 
44 Wesel, Kritische Justiz 1979, 233. 
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wicklung zwar schon Bedingung für das Funktionieren in der Gruppe, ent-
hält aber auch ein Störpotential, das die juristische Ordnung zum Gebot der 
Zurückhaltung zwingt, um nicht mit unpassenden Mitteln in ein hierfür 
(noch) nicht taugliches Gebiet hineinzuregieren45. Das Gebot der Zurückhal-
tung gilt umso nachdrücklicher, je symmetrischer die Beziehungen der Betei-
ligten in den nicht-juristischen Strukturen sind. Mit der Abnahme der Sym-
metrie nimmt auch die Bedeutung des Zurückhaltungsgebots ab, die Pflicht 
zur rechtlichen Statussicherung der Betroffenen nimmt zu46. 

Der Terminus der Verrechtlichung des Sports meint daher richtigerweise 
den wachsenden Einfluß staatlichen Rechts auf die organisierte Sportaus-
übung entgegen dem Prinzip der Nichtintervention. In dieser Bedeutung 
wird der Begriff außerhalb des Sports auch in der Ethnologie und der prakti-
schen Philosophie gebraucht47. 

Anders als bei der Verrechtlichung gesellschaftlicher normativer nicht-juri-
stischer Odnungen fügt sich der internationale Sport aber schon nicht räum-
lich in eine juristische Ordnung ein, wie ein Volksstamm, der sektoral be-
grenzt innerhalb eines größeren Raumes agiert, in der er die Konkurrenz mit 
anderen sektoral begrenzt agierenden gesellschaftlichen Gruppen, aber auch 
die Verrechtlichung durch die juristische Rechtsordnung, in deren räumli-
chen Einflußbereich er sich aufhält, vergegenwärtigen muß48. Internationaler 
Sport hat in der Vergangenheit eine internationale nicht-juristische Ordnung 
errichtet, die aktuell nicht durch eine zuständige juristische Ordnung ver-
rechtlicht wird, sondern durch eine Vielzahl, weil sich der Tätigkeitsbereich 
der gesellschaftlichen Gruppe internationaler Sport auf eine Vielzahl von Ter-
ritorien juristischer Ordnungen erstreckt. Diese juristischen Ordnungen nut-
zen verschiedene Instrumentarien, um die nicht-juristische Ordnung interna-
tionaler Sport durch eine juristische zu ergänzen oder möglicherweise zu 
verdrängen49. 

Die Verbindung von Sport und staatlichem Recht ist nicht so neu, wie es meist vor-
gebracht wird. Die Lex Aquilia kannte den Rechtfertigungsgrund der Einwilligung des 
Verletzten. Ulpian behandelt den Fall eines bei einem Wettkampf getöteten Sklaven. 
Eine Haftung nach der Lex Aquilia solle entfallen, wenn der Eigentümer dem Wett-

45 Seelmann, Rechtsphilosophie, S. 16f. 
46 Hassemer, ZVglRWiss 81 (1982), 84, 101 f. 
47 Wesel, Kritische Justiz 1979, 233; Ellscheid, Neue Hefte für Philosophie 17, 37; Hasse-

mer, ZVglRWiss 81 (1982), 84, 99; gleichwohl läßt sich eine generelle Aussage zu Verrechtli-
chungstendenzen aufgrund der Verschiedenartigkeit der Erscheinungen, die das Phänomen 
der Verrechtlichung aufweisen, nicht machen, vgl. Blankenburg, Jb.f.RSoz.u.RTh 6 (1980), 83, 
97. 

48 Allenfalls kann eine Mehrzahl von Rechtsordnungen Geltung beanspruchen, wenn der 
Stamm sein Territorium auf dem Gebiet mehrerer Staaten hat. 

49 Zur unterschiedlichen Beurteilung der Rechtsbeziehungen zwischen Sportlern und in-
ternationalen Verbänden und den dadurch erheblich differierenden Beurteilungsgrundlagen 
und Schutzstandards vgl. § 6 II. 
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kämpf zugestimmt hat50. Werde ein Sklave, der fahrlässig ein Spielfeld überquere, auf 
dem Speerwerfen trainiert wird, durch einen Speerwerfer vorsätzlich mit dem Speer 
getötet, so hafte dieser trotz Mitverschuldens des Sklaven aus der Lex Aquil ia51 . Han-
dele der Speerwerfer aber nur fahrlässig, entfalle seine Haftung. Wenn im Ringkampf 
oder im Faustkampf einer den anderen getötet hat und es sich dabei um einen öffentli-
chen Wettkampf handelte, so sei die Lex Aqui l ia nicht anzuwenden, weil der Schaden 
nicht aus Unrecht ( iniuria) zugefügt wurde, sondern des Ruhmes und der Tapferkeit 
wegen52 . Scaevola berichtet von Athletendarlehen, die finanzielle Schwierigkeiten der 
Athleten in der Wettkampfvorbereitung mindern sollten und nur im Siegesfall zurück-
zuzahlen waren53 . 

Das staatliche Recht hat in der jüngeren Vergangenheit seine Anforderun-
gen auch auf Bereiche erstreckt, die die Sportverbände ursprünglich selbstän-
dig geregelt hatten, so daß für eine Normschöpfung innerhalb dieser Bereiche 
bzw. eine Erstreckung der Normgeltung durch Rechtsprechung in die gesell-
schaftliche Ordnung kein Bedürfnis bestand. 

Dies zeigt sich beispielsweise in einer gesteigerten Uberprüfungsdichte 
verbandlicher Entscheidungen bis hin zu einer Inhaltskontrolle des Ver-
bandshandelns54. Die Rechtsprechung hat ihre anfängliche, mit der Autono-
mie der Verbände begründete Zurückhaltung weitgehend aufgegeben. 

In Deutschland bot der Streit um die Zulässigkeit der zentralen Vermark-
tung der Fernsehrechte von Sportveranstaltungen, konkret der Fußballbun-
desliga, ein weiteres anschauliches Beispiel für die Ausdehnung der normati-
ven Ordnung in die ursprünglich nicht-juristisch geprägte Gesellschaftsord-
nung55. Der BGH betrachtete die zentrale Vermarktung der Fernsehrechte, 
die jahrzehntelange Praxis nicht nur im organisierten Fußball in Deutschland 
war, als Verstoß gegen § 1 GWB56. 

Hinter der Feststellung, daß die staatliche Ordnung ursprünglich von juri-
stischen Regeln freie Räume besetzt, steht die relativ triviale Erkenntnis, daß 
das Verhältnis nicht-juristischer und juristischer Normen zueinander von ei-
nem Wandel insbesondere der sozialen Verhältnisse abhängig ist57. 

Die Ausdehnung staatlicher Gesetzgebung bzw. Gesetzesanwendung auf 
derartige Bereiche, die der Gesetzgeber zunächst gar nicht als regelungsbe-
dürftig ansah, entspricht in der Moderne einer international deutlichen Ge-
samtentwicklung des Verhältnisses von privaten Verbänden und staatlichen 

50 Digesten 9, 2, 7, 4 (zitiert bei Hausmaninger, S. 24). 
51 Ulpian, D 9, 2, 9, 4. 
52 Ulpian, D 29, 5, 1, 17. 
53 Schneider, FAZ vom 21.2.2001, Nr. 44, S. 10. 
54 §13. 
55 S. §71 . 
56 Darstellung des Falles bei Emmerich, Kartellrecht, § 30.2. 
57 Ebenso Hassemer, ZVglRWiss 81 (1982), 84, 88; Wesel, Kritische Justiz 1979, 233, 235; 

Hendler, Jb.f.RSoz.u.RTh 9 (1983), 59ff. 
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Gesetzgebern, die vor allem durch Konzentration (wirtschaftlicher) Macht 
im Gefolge der industriellen Revolution, die eine einseitige Ausgestaltung 
verbandlicher Regeln förderte, bedingt ist58. Diese Machtkonzentration hatte 
eine Monopolisierung und damit verbunden eine erhebliche Asymmetrie der 
am Wirtschaftsleben Beteiligten zur Folge, die aus der Sicht staatlicher Ge-
setzgeber die Notwendigkeit der Normschöpfung für diese Bereiche erhöhte 
und das Gebot der Zurückhaltung in den Hintergrund treten ließ. 

Allerdings verläuft die Entwicklung keineswegs ausschließlich linear hin 
zu einer stetig wachsenden Verrechtlichung gesellschaftlicher Ordnungen59. 
Die Ausdrücke Entbürokratisierung, private „Entregelung"60 oder „Entge-
richtlichung"61 deuten darauf hin. 

Im Sport spiegelt der Streit um die zentrale Vermarktung der Fußballfern-
sehrechte dieses Phänomen wider: nachdem der BGH die zentrale Vermark-
tung der Fußballfernsehrechte als kartellrechtswidrig angesehen hatte, erließ 
der Gesetzgeber auf Druck des Deutschen Fußballbundes und führender 
Bundesligavereine mit § 31 GWB eine Bereichsausnahme für die zentrale Ver-
marktung von Rechten an Fernsehübertragungen satzungsgemäß durchge-
führter sportlicher Wettbewerbe durch Sportverbände. Die durch die Iudika-
tive herbeigeführte Ausdehnung juristischer Regeln in einen Bereich wurde 
so durch die Legislative wieder korrigiert62. 

Die den Sport betreffende Rechtsprechung des EuGH liefert möglicher-
weise ein weiteres Beispiel für eine nicht-lineare Entwicklung der Verrecht-
lichung63. Dem EuGH war nach dem Bosman-\Jrtei\ vorgeworfen worden, er 
verkenne die Eigenheiten des organisierten Sports und gefährde diesen in sei-
nem Bestand64. Möglicherweise auch als Folge auf diese Kritik hat er im De-
/zege-Urteil die verbandlichen Maßnahmen als notwendig zur Durchführung 

58 Strömholm, S. 107. 
59 Allgemein zu Gegentendenzen der Verrechtlichung vgl. den gleichnamigen Beitrag von 

Voigt, Jb.f.RSoz.u.RTh 9 (1983), 17. Die Verrechtlichung bestimmter Bereiche hat immer auch 
die Frage nach den Alternativen zum Recht aufgeworfen, s. Jb.f.RSoz.u.RTh 6 (1980) mit dem 
Titel „Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht". 

60 Hendler, Grundprobleme der Entregelung im demokratischen Rechts- und Sozialstaat, 
Jb.f.RSoz.u.RTh 9 (1983), 59. 

61 Hegenbarth, Die Entgerichtlichung von Verbraucherstreitigkeiten, Jb.f.RSoz.u.RTh 9 
(1983), 152. 

62 Wobei allerdings Art. 81 E G V vorrangig ist, so daß insofern eine Freistellung erforder-
lich ist, vgl. Emmerich, Kartellrecht, § 30.2. 

63 An dieser Stelle sei nur dieser kurze Hinweis erlaubt. Die Rechtsprechung wird in § 7 I 
5 b aa eingehend erörtert. 

64 Scholz/Aulehner, SpuRt 1996, 44. Der Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB) 
meinte 1996, durch das Bosman-Urteil „wird der Sport in die Bereiche Berufssport, Arbeitneh-
merfreizügigkeit und europäische Rechtsprechung abgedrängt, was den Sport einseitig als Wirt-
schaftsfaktor einstuft und fälschlicherweise überbetont. Dadurch wird eine unverantwortliche 
Schieflage erzeugt." (zitiert bei MacKenzie, in: Trosien (Hrsg.), Globalisierung und Sport, 
S. 35, 37. 
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eines hochrangigen internationalen Wettkampfes angesehen, mithin sportli-
che Belange stärker berücksichtigt als zuvor65. 

Aber nicht nur die staatliche normative Ordnung zieht sich teilweise aus 
Bereichen ursprünglich nicht-juristischer Ordnungen, die sie bereits besetzt 
hatte, wieder zurück bzw. differenziert ihren Geltungsanspruch, auch die 
Mitglieder des erfaßten gesellschaftlichen Systems reagieren auf die Verrecht-
lichung: so läßt sich der Siegeszug der Schiedsgerichtsbarkeit im internationa-
len Handel als Gegentendenz der Verrechtlichung mit dem Bedürfnis der Un-
ternehmen nach autonomen, vom staatlichen Recht, das den Bereich nur un-
genügend erfasse, unabhängigen Regeln und ihrer Handhabung durch die 
Wirtschaft erklären, die auch zur Herausbildung eines anationalen Handels-
rechts geführt hat66. Staatliche Gesetzgeber haben wiederum darauf reagiert, 
indem sie erstens die Schiedsgerichtsbarkeit und zweitens auch die Wahl ana-
tionaler Rechtsregeln in weitestem Umfang zulassen67. 

Auf diesen Grundlagen - dem Hinweis auf die Entwicklung juristischer Ge-
sellschaftsordnungen in der Ethnologie bedingt durch asymmetrische Beziehun-
gen in einer Gruppe und der Zunahme von Machtkonzentrationen in Verbänden 
in der Moderne - erklärt sich möglicherweise, daß juristische Ordnungen gegen-
über dem gesellschaftlichen Phänomen Sport ihre Zurückhaltung abgelegt haben 
und heute Maßnahmen von Sportverbänden gegenüber Sportlern mit den Mit-
teln des Arbeitsrechts, der Grundrechte oder auch des Kartellrechts prüfen, um 
den erforderlichen Schutz der Sportler durch Nutzung der so gewonnenen Stan-
dards zu gewährleisten. Ob das Gebot der Zurückhaltung dabei jedoch noch aus-
reichend berücksichtigt wird, ist im internationalen Sport gerade deshalb fraglich, 
weil staatliche Gesetzgeber an Maßnahmen internationaler Sportverbände offen-
bar die gleichen Maßstäbe anlegen wie an Maßnahmen nationaler und hierbei die 
internationale Einbettung der Rechtsbeziehungen nicht ausreichend berücksich-
tigen und so den Bestand des gesellschaftlichen Systems gefährden68. 

Durch die Ausdehnung ihrer Gesetzgebung bzw. Gesetzesanwendung 
macht die staatliche juristische Ordnung deutlich, daß sie den Mechanismen 
in den Bereichen, in denen sie ursprünglich nicht intervenierte, nicht zutraut, 
die notwendige Verhaltensbeeinflussung und die Konfliktlösung selbst zu lei-
sten und diese Aufgabe nunmehr selbst durch .Rechtsordnung vornehmen 
will69. Mit diesem Ansatz dürfte beispielsweise der aktuelle Ruf nach staatli-
chen sog. Anti-Doping-Gesetzen zu erklären sein70. 

65 Dazu § 7 1 7 e. 
66 Ebenso Strömholm, S. 108; Berger, Schleichende Kodifizierung, S. 9, 13. 
67 Hierzu §S 27, 30 III. 
68 Zum parallelen Problem im internationalen Wirtschaftsrecht vgl. Berger, Schleichende 

Kodifizierung, S. 14. 
69 Zur sozialen Steuerung und Konfliktlösung als Aufgaben der Rechtsordnung s. Ström-

holm, S. 75. 
70 Dazu S 2 II. 
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Ein Grund für die zunehmende Inanspruchnahme des Schutzes durch das 
staatliche Recht, der infolge der Ausdehnung der staatlichen normativen 
Ordnung zur Verfügung steht, sei hier zunächst in den Vordergrund gestellt: 
im und um den organisierten Sport kann heute viel Geld verdient werden, 
wenn es auch keineswegs immer die Sportler sind, die dieses Geld verdienen71. 

Sportler, die durch ihren Sport ein hohes Einkommen erzielen, verklagen 
die Verbände vermehrt auf Schadensersatz wegen (angeblich) unrechtmäßiger 
Verbandsentscheidungen72. Diese Fälle - zu nennen sind hier exemplarisch 
die Verfahren von „ Butch " Reynolds und Katrin Krabbe - dürften die Ein-
schätzung auch der juristischen Öffentlichkeit geprägt haben, der Leistungs-
sport sei verrechtlicht, weil es um sehr viel Geld gehe. Dem steht jedoch ent-
gegen, daß sportartenspezifisch, aber auch innerhalb eines Fachsports, die 
Einkünfte der Sportler stark schwanken73. Das öffentliche Bewusstsein 
scheint von Einkommensverhältnissen eines Michael Jordan, Michael Schuh-
macher oder Boris Becker geprägt zu sein. Es wird offenbar kaum wahrge-
nommen, daß ein Großteil der Athleten, die international Spitzensport trei-
ben, gerade in der Lage ist, diesen Sport zu finanzieren, ihn jedoch nicht als 
lukrative Einkunftsquelle nutzen können. 

Im Verhältnis zwischen Sportlern und Verbänden ist die zunehmende 
Kommerzialisierung möglicherweise nicht der allein entscheidende Faktor 
für die vermehrte Inanspruchnahme von Individualrechtsschutz von Sport-
lern gegen Verbände. 

Die Gründe, die dazu geführt haben, daß Sportler immer häufiger nicht be-
reit sind, Verbandsentscheidungen zu akzeptieren74, sind auch darin zu sehen, 
daß sie keine korporativen Rechte im Verband haben und nicht willens sind, 
fragwürdige Entscheidungen von Verbänden hinzunehmen, die nicht mehr 
allein eine Nebensache in ihrem Leben betrifft, sondern ihre Hauptbeschäfti-
gung, die sie zudem meist nur eine begrenzte Zeit ausüben dürfen. 

71 Zur Entwicklung der Kommerzialisierung der Olympischen Spiele s. Holderbach, in: 
Trosien (Hrsg.), Globalisierung und Sport, S. 47. Die nationalen und internationalen Ver-
bände, aber auch das IOC selbst haben auf die Kommerzialisierung reagiert und in ihre Regel-
werke Bestimmungen aufgenommen, die die Fernsehberichterstattung, Vermarktung und 
Werbung der Athleten betreffen: Rule 18 IAAF-Rules; Regel 11 ff, 61 sowie die Durchfüh-
rungsbestimmung der Olympischen Charta (in der Fassung vom 1.7.1996, abgedruckt bei Ve-
dder/Lämmer, Siekmann/Soek, S. 5ff); Art. 59ff Constitution of the International Baseball 
Association (IBA); Art. 49 General Bye-Laws of the International Basketball Federation 
(FIBA); § 73 der Leistungsprüfungs Ordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
e.V. (Stand 1.1.2000); s. auch Heß, Rechtsfragen, S. 1, lOff; Ch. Reimann, Lizenz- und Athle-
tenvereinbarungen, S. 22. 

72 Heß, Rechtsfragen, S. 1; zum stetigen Anstieg internationaler Schiedsverfahren vor dem 
CAS s. § 23. 

73 Ubersicht über die Einkünfte der Mitglieder der Kader der deutschen Leichtathletik bei 
Prokop, S. 55f. 

74 Ebenso die Aussage eines Richters, der zugleich Verbandsrichter ist. Zitiert in FAZ vom 
17.11.2000, Nr. 268, S. 39. 
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Die Ethnologie sieht die Asymmetrie in den Beziehungen der Beteiligten 
als Hauptgrund dafür an, daß das Gebot der Zurückhaltung juristischer Ord-
nung gegenüber Gewohnheitsgesellschaften in den Hintergrund tritt. 

Dieser Wandel der sozialen Verhältnisse in und um den Sport wird neben 
einer zunehmenden Zahl von Verbands- und Gerichtsverfahren75 zwischen 
Sportlern und Verbänden auch durch die Herausbildung von Interessenver-
tretungen der Sportler dokumentiert, die direkten Einfluß auf Verbandsregel-
werke und den Ablauf sportlicher Veranstaltungen nehmen. Die gesellschaft-
liche Ordnung versucht hier ihrerseits, eine gesteigerte Symmetrie in den Be-
ziehungen zu erreichen, womit wiederum deutlich wird, daß die Entwicklung 
von einer nicht-juristischen zu einer juristischen Ordnung nicht linear verlau-
fen muß. 

Erwähnt seien Spielergewerkschaften im deutschen Eishockey76 , Profi-Fußball7 7 , in 
der Formel 1 und neuerdings auch im deutschen Profi-Basketball78 . Im internationalen 
Reitsport hat sich 1998 die Professional Event Riders Association (PERA) gebildet, 
die mit dem Internationalen Reitverband (FEI) zusammenarbeitet, und Einfluß auf die 
Neufassung des Regelwerkes und die Durchführung internationaler Veranstaltungen 
nimmt. Beim Skispringen in Predazzo/Italien Ende 1999 kam es durch den Einsatz des 
Wortführers Martin Schmitt zu einem Ult imatum der Aktiven, die eine Verkürzung 
des Anlaufs gegen den Wil len der zuständigen Ju ry durchsetzten, um bei starkem 
Wind einen fairen Wettkampf sicherzustellen und die eigene Gesundheit nicht zu 
gefährden79 . 

Durch mehr oder weniger institutionalisierte Interessenvertretungen wer-
den strukturelle Mängel der herkömmlichen Organisation internationaler 
Verbände kompensiert, die eine Beteiligung der Sportler selbst nicht 
vorsehen80. Die Verbände reagieren ihrerseits auf diese Entwicklung, indem 
sie zunehmend Aktivenvertreter in Gremien innerhalb der Verbandsstruktur 
aufnehmen81. So sollte die Krise des IOC zumindest auch durch eine stärkere 
Beteiligung von Sportlervertretern gelöst werden82. 

Der Grund für die fortschreitende Verrechtlichung des Sports liegt demnach 
auch in der Organisation des Spitzensports selbst, der asymmetrische Bezie-

75 Schätzungen besagen, daß im Sport 850 000 Verbandsgerichtsfälle im Jahr entschieden 
werden (FAZ vom 17.11.2000, Nr. 268, S. 39); s. auch Buchberger, S. 30ff. 

76 Hierzu Fikentscher, S. 194 ff. 
77 Fikentscher, S. 186ff. 
78 Zur Gründung der Vereinigung der Basketball-Vertragsspieler (VBV) s. FAZ vom 

21.12.1999, Nr. 297, S. 48. 
79 FAZ vom 6.12.1999, Nr. 284, S. 45. 
80 Zur Organisation und Struktur des internationalen Sports vgl. § 3. 
81 Im DLV gehört seit 2001 ein Aktivenvertreter dem Präsidium an, im Reitsport gehört ein 

Aktivenvertreter dem Vorstand des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) an, 
§ 8.1 DOKR-Satzung i.V.m. § 15.3.1 FN-Satzung. Umfassend jüngst Fikentscher, S. 196ff. 

82 Dieses ergibt sich aus dem Reformpaket, das das Exekutivkomitee der Kommission 
„IOC 2000" am 25.9.1999 in Lausanne verabschiedete. FAZ vom 27.9.1999, Nr. 224, S. 47. 
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hungen hervorgebracht hat, so daß Entscheidungen ohne Mitwirkung der 
Sportler getroffen werden und diese von den Betroffenen nicht einfach hinge-
nommen werden, „weil man sich nicht gegen den eigenen Verband auflehnt"83. 

Die steigende Zahl von Dopingkontrollen führt darüberhinaus mittelbar 
zu einer höheren Zahl von Verbands- bzw. Gerichtsverfahren84. Da die öf-
fentliche Berichterstattung über verbandliche Dopingverfahren in vielen Fäl-
len unzureichende Strukturen und Verfahren der internationalen Verbände 
offenbart, sehen Athleten eine realistische Chance darin, sich gegen Ver-
bandssanktionen zu wehren. Da Dopingstrafen nicht nur verbandsrechtliche 
Konsequenzen haben, sondern auch zivilrechtliche Folgen, weil sie Auswir-
kungen auf Verträge von Sportlern als Arbeitnehmer oder selbständige Un-
ternehmer haben85, ist es ein legitimes Mittel der Sportler, gegen die verband-
liche Sanktion vorzugehen, um die Konsequenzen einer Dopingstrafe zu ver-
meiden. 

Die Verrechtlichung des Sports im Verhältnis von Sportlern und Verbänden 
ist demnach keineswegs mit der simplen Gleichung Kommerzialisierung = 
Verrechtlichung zu erfassen. Sportrecht ist eben nicht weitgehend Wirt-
schaftsrecht86, obwohl es dies sicher auch ist. 

§ 2 Doping als den Sport dauerhaft 
begleitende Erscheinung 

Doping und Sport scheinen in einer untrennbaren Beziehung zueinander 
zu stehen. Ein Blick in den Sportteil der Tageszeitungen verdeutlicht dies. Die 
Berichterstattung scheint sich heute auf beide Bereiche gleichmäßig zu ver-
teilen. 

Dabei ist Doping kein aktuell aufgetretenes Phänomen, sondern hat sowohl die an-
tiken Kämpfe als auch den Sport der Neuzeit dauerhaft begleitet87. Ringer des Alter-

83 Dazu Pfister, FS Zivilrechtslehrer 1934/1935, S. 455. 
84 Ahnlich, jedoch unter Betonung übermäßig langer Strafen Vrijman, in: Vieweg (Hrsg.), 

Doping, S. 177, 189. Während der Olympischen Spiele in Sydney wurden 2846 Dopingproben 
im Wettkampf bzw. Training genommen, davon waren 31 positiv (SZ vom 22.1.2001, Nr. 17, 
S. 45). In Deutschland wurden 2000 insgesamt 8255 Dopingproben im Auftrag des DSB ge-
nommen, von denen 55 (0,66%) positiv waren; dies ist eine Steigerung um 593 Proben gegen-
über dem Vorjahr (NOK-Report Nr. 3/2001 vom 7.3.2001; FAZ vom 7.2.2001, Nr. 32, S. 47). 
2002 wurden 7556 Dopingproben genommen, davon waren 39 (0,5%) positiv. (FAZ vom 
26.2.2003, Nr. 48, S. 29). Im Pferdesport der DSB-Verbände (Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN)) wurden 903 Proben gegenüber 695 im Jahr 2000 genommen, von denen 18 positiv waren. 

85 Zu diesem Problem Holzer/Fritzweiler, in: Fritzweiler (Hrsg.), Doping, S. 57ff. 
86 So aber Praxishandbuch des Sportrechts, Vorwort. 
87 Bergermann, S. 5 ff. 
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tums aßen vor einem Kampf immense Mengen Rindfleisch, die ihre Kraft steigern 
sollten88. Griechische Läufer nahmen Mittel gegen Seitenstechen, bei Olympischen 
Spielen der Antike wurde versucht, die Leistungsfähigkeit durch den Konsum von 
Stierhoden zu steigern89. 

Der Schluss liegt deshalb nah, daß Doping durch die innere Systemlogik 
des Sports selbst provoziert wird90. Insbesondere das Leistungsprinzip för-
dert den Versuch, die Leistung durch Einnahme verbotener Substanzen bzw. 
Nutzung unzulässiger Methoden über das Maß hinaus zu steigern, das auf 
normalem Wege zu realisieren wäre. Möglicherweise gibt es auch in den mo-
dernen Gesellschaftsordnungen insgesamt stärker als früher das Bedürfnis, 
Leistungsdefizite durch Drogengebrauch zu kompensieren91. 

Wenn Doping den Sport aber immer schon begleitet hat, ist es wohl über-
zogen, die Anstrengungen der Verbände bzw. staatlicher Gesetzgeber an dem 
Ziel der gänzlichen Verhinderung von Doping zu messen92. Die Erfolge im 
Kampf gegen Doping müssen nach der überwiegenden Einschätzung gestei-
gert werden; die Entdeckung eines Dopingfalls kann jedoch ebenso als Be-
weis für die Effektivität der Dopingbekämpfung als als Nachweis ihres Schei-
terns angesehen werden93. 

I. Begriff und Verbot des Dopings 

Doping soll verboten sein. Diese Intention teilen wohl alle Sportverbände 
und Sportler, denen an einem chancengleichen fairen Wettkampf gelegen ist. 
Wie dieses Verbot jedoch zu formulieren ist, um medizinischen und juristi-
schen Notwendigkeiten zu genügen, war lange Zeit umstritten. 

Doping ist zunächst kein juristischer Begriff. Die sprachliche Herkunft des 
Wortes ist unklar. 

88 Prokop, S. 21. 
89 L. Prokop, S. 125. 
90 Ebenso Prokop, S. 23 f. 
91 So Körner, Leiter der Zentralstelle für die Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminali-

tät Frankfurt, in FAZ vom 18.4.2001, Nr. 90, S. 46. 
92 Zutreffend die Einschätzung der für Sport zuständigen EU-Kommissarin für Bildung 

und Kultur Viviane Reding (FAZ vom 4.5.2001, Nr. 103, S. 39) und des Vorsitzenden der zu 
diesem Zeitpunkt noch bestehenden gemeinsamen Anti-Doping-Kommission von DSB und 
NOK Ulrich Haas, das „Ziel eines dopingfreien Sports sei Unsinn, realistisch sei nur Doping 
auf ein erträgliches Maß zu reduzieren" (FAZ vom 7.2.2001, Nr. 32, S. 47). 

93 Allerdings ist Wagner, ZRP 1992, 369, 370 der Ansicht, eine strenge Verbots-Liste för-
dere die Neuentwicklung von Doping-Strategien und plädiert deshalb für eine begrenzte Frei-
gabe von Doping-Substanzen. Für die erste Ansicht spricht auch die Aussage von Kurz, in: 
Kurz (Hrsg.), Doping im Sport, S. 59, im Kampf gegen Doping hätten „die user die Nase vorn 
und die Analytiker laufen hinterher". Ob diese Aussage heute noch zutrifft, wird bezweifelt, 
vgl. die Darstellung der Dopinganalytik bei Scbänzer, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 51 ff. 
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Zum Teil wird es aus der Burensprache abgeleitet und soll eine im 19. Jahrhundert 
gebräuchliche Bezeichnung für eine Mischung aus Schnaps und Alkaloiden 
bezeichnen94. Andere sehen den Ursprung in der englischen Sprache, in der „dope" 
eine zähe Flüssigkeit, ein aufputschendes Getränk mit dem Bestandteil Narkotika, 
bezeichnet95. 

Aufgrund der Unsicherheit einer sprachlichen Interpretation versuchten 
die Sportverbände lange Zeit eine teleologische Bestimmung des Begriffs. Sie 
suchten den Begriff Doping derart zu präzisieren, daß er eine tragfähige 
Grundlage für Strafen liefern konnte. Sie sind daran gescheitert96. Versuche, 
die Zwecke des Dopingverbots („künstliche leistungssteigernde Wirkung"), 
den Einsatzzeitpunkt verbotener Substanzen („im Wettkampf"), ein volunta-
tives Element („mit dem Willen, die Leistung zu steigern") oder eine Wir-
kungsweise verbotener Substanzen („Leistungssteigerung") in die Definition 
aufzunehmen, sind nicht geglückt, da sie sich in der Praxis als unpraktikabel 
erwiesen97, weil bei diesen Formulierungsversuchen eine Vielzahl unbe-
stimmter Begriffe und auch Kombinationen davon in die Definition des Do-
pingtatbestandes einflössen98. Dieses hatte letztlich zur Folge, daß Verfahren 
gegen Sportverbände schon aufgrund der unhaltbaren Definition verloren 
wurden.99 

Das IOC definiert heute Doping als Verwendung der im Medical Code ver-
botenen Substanzen oder Methoden100 (sowie die diesbezügliche Beratung, 
Erlaubnis oder Befürwortung101). Indem auch auf ähnliche Substanzen ver-
wiesen wird, soll diese Form des Dopingverbots für dynamische Entwicklun-
gen und Erfassung neuer Dopingsubstanzen offen sein102. Eine Liste verbote-

94 Donike, Stichwort Doping, in: H. Eberspächer (Hrsg.), Handlexikon Sportwissenschaft; 
Bergermann, S. 5. 

95 Meyers, Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 7, 1973; s. auch Haas/Prokop, SpuRt 2000, 5. 
96 Abschlußbericht der unabhängigen Doping-Kommission des Deutschen Sportbundes 

und des Nationalen Olympischen Komitees, 1991, Ziff. 1; Ubersicht über die Geschichte der 
Dopingdefinition bei Haas/Prokop, SpuRt 2000, 5; Wagner, ZRP 1992, 369; Bergermann, S. 9. 

97 Bergermann, S. 9. Zu Recht weisen Donike/Rauth, S. 1 darauf hin, daß z.B. die Doping-
definition des Europarates von 1963 von einem hohen ethischen Anspruch geprägt, aber durch 
die Kumulation unbestimmter Rechtsbegriffe schlicht unpraktikabel sei. 

98 Donike/Rauth, S. 1; Vrijman, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 177, 182. 
99 Vrijman, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 177, 182; USA Shooting and Mister George M. 

Quigleyjr. v. Union Internationale de TIR (UIT), CAS 94/129, Entscheid vom 23. Mai 1995; 
Gay, The Legal Context, Workshop 1, in: Sport Council, Conference Proceedings 4th Perma-
nent World Conference on Anti-Doping in Sport, (London, 5.-8.9.1993). 

100 Vrijman, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 177,184; Donike/Rauth, S. 5; Prokop, S. 81; kri-
tisch Wagner, ZRP 1992, 369, 370. 

101 IOC Medical Code vom 31.1.1997. Verbotene Wirkstoffgruppen sind danach Stimulan-
tien, Narkotika, anabole Wirkstoffe, Diuretika, Pepidhormone und Glycoproteinhormone so-
wie Analoge; zu den verbotenen Methoden zählen Blutdoping und pharmakologische chemi-
sche und physikalische Manipulationen. Erläuterungen zu den verbotenen Wirkstoffgruppen 
und Methoden bei Donike/Rauth, S. 10. 

102 Vieweg, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 21, 24. 
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ner, im Handel erhältlicher Präparate, wie sie von Sportlern immer wieder ge-
fordert wird, existiert dagegen bisher nicht. 

Angesichts der schlechten Erfahrungen, die die Sportverbände mit abstrakten Do-
pingdefinitionen gemacht haben, verwundert es, daß der Anti-Doping-Code des IOC 
in seiner seit 1.1.2000 geltenden Fassung in Art. 2.1. wiederum eine abstrakte Defini-
tion des Dopings neben („oder") die bisher geltende Fassung des Dopingverbotes 
stellt103: 

Als Doping gilt 
1. Die Verwendung eines Hilfsmittels, das potentiell schädlich für die Gesundheit des 

Sportlers/der Sportlerin und/oder leistungssteigernd wirken kann. 
Oder 

2. die Existenz eines verbotenen Wirkstoffs im Körper eines Sportlers/einer Sportlerin 
oder der Nachweis seiner Verwendung bzw. der Nachweis des Einsatzes einer ver-
botenen Methode. 

Die abstrakte Definition in Ziff. 1 genügt den Anforderungen, die an die 
Bestimmtheit von Verbandsnormen als Grundlage von Strafen zu stellen sind, 
nicht'04. 

Die meisten (olympischen) Fachverbände lehnen sich an die „Dopingdefi-
nition" des I O C an und nutzen die vom I O C verabschiedete jeweils geltende 
Liste verbotener Substanzen und Methoden105. Vrijman hat auf der Grund-
lage der Veröffentlichung der „Doping Control Unit" des Sportrates des Ver-
einigten Königreichs106 1995 nachgewiesen, daß von 54 untersuchten interna-
tionalen Sportverbänden nur 30 die aktuelle IOC-Lis te verwendeten, 8 eine 
veraltete Liste und 16 eine ganz andere Liste107. 

Die überwiegende Zahl der Verbände stellt auf die schlichte Nachweisbar-
keit verbotener Substanzen ab, und nicht auf das Merkmal der Leistungsstei-
gerung oder der Kompensation eines anomalen Zustands. Der Grund für die 
sog. Nullösung liegt darin, daß aus medizinischer Sicht wohl weder eine ab-
strakte noch eine konkrete Angabe bei allen Substanzen möglich ist, zu wel-
chem Zeitpunkt die Leistung durch die Verwendung der Substanz gesteigert 
wird.108 

103 Kritisch Haas/Prokop, SpuRt 2000, 5, 6; Prokop, S. 83. 
104 Ebenso Prokop, S. 83; Haas/Prokop, SpuRt 2000, 5, 6; dort auch zu grundsätzlichen An-

forderungen an die Bestimmtheit von Verbandsstrafen. S. auch Wertenbruch, Sportverbände 
geben in der Dopingbekämpfung das Heft aus der Hand, FAZ vom 8.7.1999, Nr. 155, S. 42. 

105 Das IOC hat im Abkommen mit den Olympischen Fachverbänden vom 27.11.1998 
diese verpflichtet, den Medical Code in ihre Regelwerke einzubeziehen (Hinweis bei Prokop, 
S. 83, Fn. 384). 

106 Dazu Bailey, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 331, 333. 
107 Vrijman, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 177, 185. 
108 Donike, Stichwort Doping, in: Eberspächer (Hrsg.), Handlexikon Sportwissenschaft. 
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Die Zulässigkeit der sog. Nullösung war 1995 Gegenstand eines Verfahrens vor dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf109. Nach § 93 Abs. 1 der Trab-Rennordnung110 ( T R O ) 
reicht es aus, daß bestimmte Substanzen im Blut des Pferdes nachgewiesen werden. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob die nachgewiesene Konzentration überhaupt ge-
eignet ist, die Leistungsfähigkeit des Pferdes regelwidrig zu beeinflussen. Das O L G 
Düsseldorf sah diese Fassung gleichwohl als wirksam an. Der Satzungsgeber sei nicht 
verpflichtet, in der Dopingliste einen Grenzwert anzugeben, bei dessen Überschrei-
tung sich die aufgeführten Mittel tatsächlich leistungssteigernd auswirken mit der 
Folge, daß nur bei darüber liegenden Werten die Verwendung eines „unerlaubten Mit-
tels" vorliege. 

In ähnlicher Weise entschied der 1. Senat des Großen Schiedsgerichts der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung (FN) 1998111. Der Senat lehnte es ab, der Frage nachzugehen, 
ob die Leistungsfähigkeit des Pferdes durch die nachgewiesene Konzentration eines 
Dopingmittels beeinflußt worden sei. § 67a Ziff. 2 LPO 1 1 2 stelle allein darauf ab, ob 
eine verbotene Substanz festgestellt werden könne. Der Satzungsgeber sei nicht gehal-
ten, für alle Arzneimittel, die er als verboten bezeichnet, Grenzwerte anzugeben. Er 
könne vielmehr, ohne daß seine Regelung angreifbar wäre, anordnen, daß bestimmte 
Arzneimittel einfach nicht vorhanden sein dürfen, wenn man sich am Pferdeleistungs-
sport beteilige. 

D i e Gegenans icht geht davon aus, daß ein Verein nur „vereinsrelevante" 
B e s t i m m u n g e n treffen k ö n n e . D a r a n fehle es, w e n n es ausgeschlossen sei, daß 
eine bes t immte Substanz eine unerlaubte Leistungssteigerung bewirke . I n s o -
fern dürften keine Strafen ausgesprochen werden bzw. der be t rof fene Sport ler 
k ö n n e sie anfechten 1 1 3 . Fragl ich ist, o b d e m z u z u s t i m m e n ist. Z u n ä c h s t 
scheint eine klare A b g r e n z u n g zwischen dem Vorhandensein einer Substanz 
und der Steigerung der Leistungsfähigkeit für den Verband nicht mögl i ch zu 
sein. F ü r maskierende Substanzen, die einzig dazu dienen, den N a c h w e i s v o n 
Substanzen zu erschweren oder unmögl i ch zu machen , kann m a n o h n e wei -
teres v o n einer Tät igke i t im vereinsrelevanten B e r e i c h ausgehen, o b w o h l mit 
diesen Substanzen unstreit ig keine Leis tung gesteigert werden kann. Insofern 
kann die Gegenans icht n icht richtig sein. 

Al lerdings enthält die jüngste Fassung des I O C Medical Code auch ein 
V e r b o t von C a n n a b i n o i d e n , mit denen eine Leistungssteigerung im Regelfal l 
ausgeschlossen ist. D e r K o n s u m dieser Substanzen wird in D e u t s c h l a n d und 
H o l l a n d staatlich nicht sanktioniert , im Sport g le ichwohl , w o d u r c h der 
Sport ler erhebl ich in seiner Privatsphäre berührt ist. D i e Vereinsrelevanz ist 

109 OLG Düsseldorf 7 W 61/95 vom 3.8.1995. 
110 Satzung und Ordnungen des Hauptverbands für Traber-Zucht und Rennen e.V. vom 

13.5.1977, Stand: Januar 1997. 
111 Schiedsspruch des 1. Senats des Großen Schiedsgerichts der Deutschen Reiterlichen 

Vereinigung e.V. (FN) vom 24.9.1998. 
112 LPO, Ausgabe 1976, Neufassung 1994, gültig ab 1.4.1994. 
113 Baddeley, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 307, 372 f. Baddeley verweist in diesem Zusam-

menhang auf Art. 28 oder/und 75 ZGB. 
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hier fraglich; sie besteht allenfalls darin, das Ansehen eines komplett drogen-
freien Sports in der Öffentlichkeit aufrecht zu erhalten114. 

II. Dopingbekämpfung als staatliche Aufgabe? 

Das Europarat-Übereinkommen gegen Doping im Sport vom 16.11.1989, 
das am 1.6.1994 in Kraft getreten ist115, geht in seiner Präambel und in Art. 7 
von einer vorrangigen Zuständigkeit der Sportverbände zur Dopingbekämp-
fung aus. Nur subsidiär, wenn die Sportverbände ihrer Verantwortung nicht 
nachkommen, soll die staatliche Gesetzgebung eingreifen116. Insofern manife-
stiert sich hier das Prinzip der Zurückhaltung bei der Erfassung von Ge-
wohnheitsgesellschaften durch Rechtsgesellschaften117. 

Diese bisher im Sportrecht vorherrschende Auffassung, die im Uberein-
kommen fixiert ist, ist im Laufe der Jahre 1998/99 immer stärker ins Wanken 
geraten118. Grund hierfür waren die umfassenden Dopingkontrollen der fran-
zösischen Polizei während der Tour de France119 und die Glaubwürdigkeits-
krise des IOC, die zwar durch Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe der 
Olympischen Spiele ausgelöst wurde, aber schnell die Fähigkeit des IOC zur 
Dopingbekämpfung in Frage stellte. 

Daraufhin wurde in verschiedenen europäischen Ländern der Ruf nach ei-
nem Anti-Doping-Gesetz laut, wie es z.B. bereits in Frankreich120, Griechen-
land121, Italien122, Spanien123, der Türkei124 und Belgien125 existiert126. 

114 Kritisch zu dieser Regelung der Athletenvertreter in der Anti-Doping-Kommission, 
Chris-Carol Bremer und der Freiburger Sportmediziner Keul. Vgl. FAZ vom 10.4.2001, 
Nr. 85, S. 46; zur Erhaltung des Ansehens einer Sportart als Rechtfertigungsgrund für Doping-
strafen s. Prokop, S. 252 ff, der nach sportethischen und kommerziellen Aspekten differen-
ziert. 

115 BGBl. 1994 II, 335; SpuRt 1994, 60. 
116 Dazu Haas, SpuRt 1996, 107; Summerer, Praxishandbuch, 2. Teil Rn. 211 (S. 149); Wer-

tenbruch, Sportverbände geben in der Dopingbekämpfung das Heft aus der Hand, FAZ 
Nr. 155 vom 8.7.1999, S. 42. 

117 S.o. §1.IV. 
118 Ebenso Fritzweiler, SpuRt 1998, 234, 235; Köthel, SpuRt 1999, 20. 
1,9 Kritisch zu diesem „Alleingang" der französischen Polizei Welten, SpuRt 2000, 37, 39. 
120 Gesetz über den Schutz der Gesundheit von Sportlern und gegen die Bekämpfung von 

Doping. Dazu Köthel, SpuRt 1999, 20; dies., SpuRt 2001, 89ff; Turner, ZRP 1992, 121. 
121 Silance, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 219, 236. 
122 Gesetz Nr. 346 zum Schutz der Gesundheit im Sport und zur Bekämpfung des Do-

pings, Haas, FAZ vom 20.12.2001, Nr. 296, S. 44. 
123 Silance, a.a.O., S. 219, 236. 
124 Silance, a.a.O., S. 219, 236. 
125 Loi interdisant la pratique à l'occasion des Compétitions sportives. Dazu Silance, a.a.O., 

S. 219ff; Krogmann, SpuRt 1999, 19; Turner, ZRP 1992, 121. 
126 Uberblick über die internationalen staatlichen und verbandlichen Regeln im Bereich 

Doping in dem Bericht der Arbeitsgruppe für den Europarat „Législation et réglementations 
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In der Schweiz wurde 1999 zwar eine Initiative zur Schaffung einer Strafnorm vom 
Nationalrat mit der Begründung abgelehnt, die Bewältigung der Dopingproblematik 
sei Aufgabe der einzelnen Sportverbände und des I O C und von diesen „in den Griff 
zu bekommen"1 2 7 . Ab 1.1.2002 wurden jedoch Dopingkontrollen und Sanktionierung 
von den Verbänden auf eine zentrale „Doping-Strafbehörde" verlagert. Gegen deren 
Entscheidungen ist der Court of Arbitration for Sport (CAS) einzige Beschwerdein-
stanz128. 

In Italien gibt es bereits seit 1971 ein Anti-Doping-Gesetz (Gesetz Nr. 1099/1971), 
nach dem die Weitergabe, der Handel und die Einnahme von Dopingsubstanzen straf-
bewehrt waren. Dieses Gesetz konnte jedoch nicht angewendet werden, da die erfor-
derliche Durchführungsverordnung nie erlassen wurde129. Daher wich die Strafrechts-
praxis auf andere Gesetze aus. Das Gesetz Nr. 401/1989 zur Bekämpfung des Sportbe-
trugs sieht Geldstrafen bis zu 50 000 Euro, sowie Haftstrafen von drei Monate bis zu 
drei Jahren vor130. Dieses Gesetz wurde auch auf die Einnahme von Dopingsubstan-
zen durch Sportler angewendet. So wurde der Radrennfahrer Pantani auf der Grund-
lage des Gesetzes Nr. 401/1989 wegen Sportbetrugs durch Doping zu drei Monaten 
Haft auf Bewährung verurteilt131. Das Urteil hatte jedoch vor dem Berufungsgericht in 
Bologna keinen Bestand, weil die Handlung zum Zeitpunkt ihrer Vornahme 1995 
noch nicht strafbar gewesen sei, da das Gesetz nur von außen kommende Eingriffe in 
den Spiel- und Wettbewerbsbetrieb unter Strafe stelle, nicht aber das Doping durch 
den Sportler selbst132. 

Inzwischen wurde das neue italienische Anti-Doping-Gesetz Nr. 346 zum Schutz 
der Gesundheit im Sport und zur Bekämpfung des Dopings erlassen133. Das italieni-
sche Gesundheitsministerium hat die Verantwortung für die Durchführung von Do-
pingkontrollen vom Nationalen Olympischen Komitee Italiens ( C O N I ) übernom-
men. Den Sportverbänden werden nun direkt vom Gesundheitsministerium die posi-
tiven Dopingbefunde mitgeteilt, auf deren Grundlage dann die Verbandsstrafen ver-
hängt werden134. 

Während des Radrennens Giro d'Italia im Juni 2001 wurden in San Remo sämtliche 
Mannschaftsquartiere durch die italienische Zoll- und Drogenfahndung, einer Sonder-
einheit der Carabinieri gegen Betrugs (NAS) und des Militärs von Ligurien nach Do-
pingsubstanzen durchsucht. Grundlage der durch die Staatsanwaltschaft von Padua 
und Florenz angeordneten Maßnahmen, die es in diesem Umfang auch nicht 1998 bei 
der Tour de France gegeben hatte, war das neue italienische Anti-Doping-Gesetz 
Nr. 346, das nunmehr auch die Einnahme und Anwendung verbotener Substanzen un-
ter Strafe stellt. 

sur le dopage dans les pays adhérant à la Convention de l'Europe" (Stand 1999)(www. 
clearing.house@cfwb.be). 

127 FAZ vom 22.12.1999, Nr. 298, S. 47. 
128 Rundschreiben der Swiss Olympic Association vom 28.5.2001 an deren Mitgliedsver-

bände; FAZ vom 13.11.2001, Nr. 264, S. 45; Roth/Hintz, SpuRt 2003, 11. 
129 Haas, FAZ vom 20.12.2001, Nr. 296, S. 44. 
130 FAZ vom 21.7.2000, Nr. 167, S. 39; Haas, FAZ vom 20.12.2001, Nr. 296, S. 44. 
131 FAZ vom 22.4.2000, Nr. 95, S. 40; vom 13.12.2000, Nr. 290, S. 46; Haas, FAZ vom 

20.12.2001, Nr. 296, S. 44. 
132 FAZ vom 24.10.2001, Nr. 95, S. 47. 
133 S. FAZ vom 8.6.2001, Nr. 131, S. 40; Haas, FAZ vom 20.12.2001, Nr. 296, S. 44. 
134 FAZ vom 21.7.2000, Nr. 167, S. 39. 
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In t e rna t iona l sche int da s V e r t r a u e n in d ie S e l b s t r e g u l i e r u n g s k r ä f t e des a u -

t o n o m e n Spor t s e r schüt t e r t zu se in . A n k n ü p f e n d an d i e o b i g e n A u s f ü h r u n -

gen z u r Ve r r e ch t l i chung des Spor t s l äß t s ich fes t s te l l en , d a ß d ie D i s k u s s i o n 

l e tz t l i ch u m das g ebo t ene M a ß de r Z u r ü c k h a l t u n g der j u r i s t i s chen O r d n u n g 

g e g e n ü b e r de r G e w o h n h e i t s g e s e l l s c h a f t Spor t i n t e rna t i ona l vo l l e n t b r a n n t ist . 

D a b e i z e i g e n s ich a l l e rd ings e rheb l i che , n i ch t z u l e t z t d u r c h d ie u n t e r s c h i e d l i -

che O r g a n i s a t i o n des Spor t s b e d i n g t e U n t e r s c h i e d e in den L ä n d e r n . 

In D e u t s c h l a n d geht m a n o f f e n b a r nach w i e v o r ü b e r w i e g e n d d a v o n aus , 

d a ß D o p i n g p r i m ä r e in P r o b l e m de r S p o r t v e r b ä n d e sei , f ü r dessen L ö s u n g so -

l ange d ie S p o r t v e r b ä n d e z u s t ä n d i g s ind , w i e s ie h i e r an n ich t o f f ens i ch t l i ch 

schei tern 1 3 5 . 

Die Bundesregierung hatte sich im Oktober 1999 mit einer großen Anfrage der 
CDU/CSU Fraktion zu Doping im Spitzensport und Fitnessbereich zu 
beschäftigen136. Dabei wurde die Frage gestellt, ob die Bundesregierung die gesetzli-
chen und materiellen Regeln zur Bekämpfung des Dopingmißbrauchs im Sport und 
Freizeitbereich für ausreichend hält oder der Meinung ist, durch ein Ant i -Doping-Ge-
setz den Dopingmißbrauch im Sport gezielter und umfassender bekämpfen zu kön-
nen. In der Antwort führt die Bundesregierung aus, daß es die vordringliche Aufgabe 
der Sportverbände selbst sei, in eigener Verantwortung die gebotenen Maßnahmen ge-
gen Doping zu ergreifen und verneinte die Notwendigkeit eines Ant i -Doping-
Gesetzes137. Diese Haltung entspricht im Ergebnis einem Beschluß der Sportminister-
konferenz vom Dezember 1998138 und könnte der noch h.M. in Deutschland 
entsprechen139. Allerdings beantragte der Bundestagssportausschuß im Jul i 2001, die 
Bundesregierung solle ein Anti-Doping-Gesetz erarbeiten, der allerdings als aktioni-
stisch besonders von DSB und N O K kritisiert wurde140 . In der Folge wurde der Plan, 

135 Zur aktuellen Situation in Deutschland umfassend FAZ vom 20.12.2001, Nr. 296, S. 44. 
In Deutschland könnte sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. 74 Nr. 1 (Straf-
recht) und Nr. 19 GG (Verkehr mit Arzneien, Heil- und Betäubungsmitteln) ergeben, Steiner, 
NJW 1991, 2729, 2734, der selbst für die Beibehaltung des Subsidiaritätsprinzips eintritt, s. 
Steiner, in: Röhricht (Hrsg.), Doping-Forum, S. 125, 128. Zum Problem auch Fritzweiler, Pra-
xishandbuch, l.Teil Rn. 10 (S. 31); Prokop, in: Röhricht (Hrsg.), Doping-Forum, S. 77, 81; s. 
die Stellungnahmen des für Sport zuständigen deutschen Innenministers Schily in FAZ vom 
16.5.2000, Nr. 113, S. 48 und FAZ vom 21.2.2003, Nr. 44, S. 36 sowie des sportpolitischen 
Sprechers der FDP Kinkel in FAZ vom 17.3.2000, Nr. 65, S. 39 und der Justiministerin (seit 
2002) Zypries, SZ vom 19.10.2002, Nr. 242, S. 43; anders dagegen der damalige nordrhein-
westfälische Landesvorsitzende der FDP Möllemann, der auf dem 3. Juraforum der Universi-
tät Münster Haftstrafen für Dopingsünder forderte (FAZ vom 22.11.2000, Nr. 272, S. 47). 

136 Bt.Drs. 14/1032. Schon 1987 gab es mehrere Fragen zu Doping, s. Bt.Drs. 11/404 vom 
3.6.1987; 11/506 vom 23.6.1987; 11/457 vom 9.6.1987. 

137 Antwort der BReg (vorliegend im Entwurf zum Kabinettsbeschluß (Az. SH I 1-370 
116/5), beschlossen vom Bundeskabinett am 28.10.1998), S. 3. 

138 Antwort der BReg auf die Große Anfrage, S. 6. 
139 Wagner, ZRP 1992, 369, 371; wohl auch Summerer, Praxishandbuch, 2.Teil Rn. 213 

(S. 149); inzwischen tritt z.B. der Präsident des DLV Prokop für ein Anti-Doping-Gesetz ein, 
weil er die Verbände bei der Dopingbekämpfung für überfordert hält, FAZ vom 26.6.2001, 
Nr. 145, S. 45. 

140 FAZ vom 6.7.2001, Nr. 154, S. 38. 
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ein Anti-Doping-Gesetz bis Juli 2002 zu verabschieden, verworfen, weil es „rechtliche 
Probleme gebe und das Einvernehmen mit dem autonomen Sport erzielt werden 
müsse"1 4 1 . 

Trotzdem ist Doping auch in Deutschland bereits Gegenstand staatlicher 
Gesetzgebungstätigkeit142, die sich angesichts der aktuellen Diskussion noch 
verstärkt hat. 

Das Achte Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (AMG) hat § 6a in das 
Arzneimittelgesetz eingefügt, der es verbietet, Arzneimittel zu Dopingzwecken im 
Sport in den Verkehr zu bringen, zu verschreiben oder bei anderen anzuwenden143. 
Die unentgeltliche Abgabe von Dopingmitteln ist strafbar144. Verstöße werden gem. 
§ 95 A M G mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, bei Weiter-
gabe an Minderjährige mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
Die Bundesregierung will erst die Erfahrungen mit dem novellierten Arzneimittelge-
setz abwarten, dann weitere materielle Ergänzungen des Arzneimittelgesetzes in Er-
wägung ziehen und erst danach über ein Anti-Doping-Gesetz diskutieren145. 

Das bloße Einnehmen von Dopingmitteln durch Sportler ist nach dem 
Arzneimittelgesetz nicht strafbar146. 

Ebenso scheitert eine Strafbarkeit des Sportlers wegen Körperverletzung 
oder Tötung etc. daran, daß die Schädigung des eigenen Körpers nicht straf-
bar ist147. Ein Betrug gegenüber dem wirklichen Sieger ist tatbestandlich nicht 
gegeben148, zum Teil wird angenommen, es fehle inzwischen wegen der Ver-
breitung von Doping schon an einer Irrtumserregung149, zudem dürfte die 
Kausalität der Vermögensschädigung regelmäßig nicht nachweisbar sein. 

Möglich sind weiter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (§ 29 
BtMG), sowohl durch Sportler als auch durch Trainer, Betreuer und Arzte150. 

Somit bleiben Strafbarkeitslücken bei der Einnahme von Dopingmitteln, 
soweit kein unter das B tMG fallendes Mittel verwendet wird. Insbesondere 
der Verstoß gegen die Chancengleichheit ist nicht strafrechtlich sanktioniert. 
Aus diesem Grunde gibt es Ansätze, den „Wettbewerbs"-verstoß durch straf-

141 So der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Wilhelm 
Schmidt, FAZ vom 30.10.2001, Nr. 252, S. 45. 

142 Turner, ZRP 1992, 121. 
143 BGBl. I 1998, 2649. Dazu Heger, SpuRt 2001, 92. 
144 Fritzweiler, SpuRt 1998, 234. 
145 Antwort der BReg auf die Große Anfrage, S. 6. 
"6 Fritzweiler, SpuRt 1998, 234, 235; Heger, SpuRt 2001, 92, 95. 
147 Otto, SpuRt 1994, 10, 11; Turner, ZRP 1992, 121, 122. 
148 Die Frage ist str. s. Otto, SpuRt 1994, 10, 11; Heger, SpuRt 2001, 92, 95; Cherkeh, 

S. 63 ff, 246, der einen Betrug gegenüber dem Konkurrenten bejaht. 
149 Summerer, Praxishandbuch, 2.Teil Rn. 247 (S. 158); Linck, NJW 1987, 2551; Turner, 

MDR 1991, 574. 
150 Otto, SpuRt 1994, 10, 15; Summerer, Praxishandbuch, 2.Teil Rn. 247 (S. 158); kritisch 

Turner, ZRP 1992, 121, 122. 
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rechtliche Sanktionen zu unterbinden und die Norm im Sinne eines abstrak-
ten Gefährdungsdelikts auszugestalten151. 

Ob stärkere staatliche Aktivitäten zur Lösung des Doping-Problems im in-
ternationalen Sport wirklich sachgerecht sind, ist trotzdem fraglich. Eine Un-
terstellung von Dopingvergehen unter das Strafrecht hätte zur Folge, daß der 
Grundsatz in dubio pro reo gegenüber Tatverdächtigen zwingend anzuwen-
den ist und das das Bestimmtheitsgebot gelte152. Dies könnte dazu führen, daß 
die strafrechtliche Verfolgung im Ergebnis nicht effektiver als die verbandli-
che wäre. Hinzukommt, daß das Nebeneinander verbandlicher und staatli-
cher Zuständigkeit nicht leicht zu harmonisieren ist. Insbesondere bedingte 
dies eine Übernahme der genommenen Proben und eine Angleichung z.B. der 
Liste verbotener Substanzen. 

Nach der zweiten Etappe der Tour de France 2001, die in Belgien endete, erwirkte 
die flämische Regierung die Durchführung von Dopingkontrollen, die nicht mit dem 
zuständigen Internationalen Radsportverband (UCI) abgesprochen waren. Da die 
Testformulare ausschließlich in flämischer Sprache verfaßt waren, weigerte sich die 
UCI auch aus diesem Grund, die Kontrollen als Grundlage verbandlicher Sperren 
anzuerkennen153. 

Zwischen der Französischen Anti-Doping-Behörde und dem internationalen Ten-
nisverband (ITF) kam es zum Streit über eine von der französischen Behörde bei den 
French Open im Mai 2002 gegenüber der kroatischen Tennisspielerin Mirjana Lucic 
vorgenommene Dopingprobe. Die ITF weigerte sich, eine Sperre anzuordnen, weil die 
Spielerin eine Verbandsgenehmigung für die eingenommene Substanz vorweisen 
konnte154. 

Ob diese Bedenken gegenüber der Effektivität staatlicher Dopingbekämp-
fung durch die Zwangsmittel, die Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Do-
pingfahndung zur Verfügung stünden, kompensiert würden, wäre im Einzel-
nen abzuwägen. 

Auch die praktischen Fragen hinsichtlich der Harmonisierung staatlicher 
und verbandlicher Verfahren sind in der Zukunft zu berücksichtigen, wenn 
man darüber entscheidet, ob der Staat seine Zurückhaltung gegenüber dem 
Sport zugunsten einer weiter wachsenden Verrechtlichung des Sports aufge-
ben oder in dem Punkt der Strafbewehrung des Dopinggebrauchs beibehalten 
sollte. 

151 Fritzweiler, SpuRt 1998, 234, 235. 
152 Hierzu Heger, SpuRt 2001, 92. 
153 FAZ vom 11.7.2001, Nr. 157, S. 38. 
154 SZ vom 18.11.2002, Nr. 266, S. 37. 
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III. Ablauf eines Dopingverfahrens 

Neben dem eigenen Verschulden scheinen Spor t le r zunehmend den objek-

t iven Tatbestand des Dopingvergehens - die Richtigkeit v o n A - oder B - P r o b e 

- in Frage zu stellen. Sie bringen vor, daß die analysierte Probe mit der abge-

gebenen verwechsel t , P roben falsch transport iert oder gelagert w o r d e n seien, 

Angaben auf dem Entnahme- bzw. dem A n a l y s e p r o t o k o l l nicht überein 

st immten, Behälter manipuliert oder manipulierbar seien etc. U m diese Ein-

wände, die f ü r den Ausgang v o n Dopingver fahren häufig v o n entscheidender 

Bedeutung sind, beurteilen zu können, scheint es er forder l ich, k u r z auf den 

üblichen Ab lau f einer Dopingentnahme und das wei tere Ver fahren einzuge-

hen 155 . D e r dargestellte Ab lauf f indet sich im Wesentl ichen bei allen interna-

tionalen Spor tverbänden in vergleichbarer Form. 

D e r Sport ler gibt eine U r i n p r o b e ab, die in zwei Behälter verpackt, versie-

gelt und an ein Ana lyse labor gesendet wird 1 5 6 . W i r d bei der A n a l y s e der er-

sten Probe, der sog. A - P r o b e , eine verbotene Substanz festgestellt, w i r d der 

Spor tverband benachrichtigt, der w iederum den Sport ler informiert 1 5 7 . A k -

zeptiert der Sport ler das Ergebnis der A - P r o b e , ist ihr Ergebnis f ü r den we i -

teren Verlauf des Verfahrens maßgebend 1 5 8 . D e r Spor t le r kann in einer Frist 

v o n 10 Tagen eine Kontro l lanalyse , die sog. B-Probe , beantragen 1 5 9 . Diese 

155 Zum Ablauf s. IBA Anti Doping Rules (insbes. chapter 8, 9); International Rowing Fe-
deration (FISA), Bye-Laws to Rules 80-83-Doping; IAAF Procedural Guidelines for Doping 
Control; FIBA Regulations governing doping control; UCI Antidoping Examination Rules 
(insbes. chapter III [Organisation of drug tests], IV [Testing procedure]); FEI Veterinary Regu-
lations (insbes. chapter IV [Medication Control]); FIFA Doping Control Regulations 
(insbes. II.3 [Doping Test Procedure]; International Hockey Federation (FIH) Doping Policy; 
in Deutschland s. DSB-Rahmen-Richtlinien zur Bekämpfung des Dopings vom 15.3.1993, ab-
gedruckt in Donike/Rauth, S. 121 ff (den Rahmen-Richtlinien kommt dann keine Bedeutung 
zu, wenn weitergehende Bestimmungen des internationalen Fachverbandes vorrangig sind, s. 
S. 2 der Präambel der DSB-Rahmen-Richtlinien); Deutscher Sportbund Anti-Dopingkom-
mission (ADK), Bestimmungen zur Durchführung der Dopingkontrollen außerhalb des Wett-
kampfes im DSB, Stand Dezember 1995, unter Ziff. 3.9.2. („Durchführung der Dopingkon-
trolle"); Summerer, Praxishandbuch, 2.Teil Rn. 239 (S. 155f); Prokop, S. 62ff. 

156 Eine Analyse soll ausschließlich in IOC akkreditierten Labors erfolgen, vgl. Ziff. 3.9.3. 
Deutscher Sportbund Anti-Dopingkommission (ADK), Bestimmungen zur Durchführung 
der Dopingkontrollen außerhalb des Wettkampfes im DSB, Stand Dezember 1995. Zur Ana-
lysetechnik s. Schänzer, in: Kurz (Hrsg.), Doping im Sport, S. 9, 15f. 

157 In Deutschland erfolgt die Information bei Wettkampfkontrollen durch den das Analy-
selabor beauftragenden Verband, bei Trainingskontrollen durch die Anti-Dopingkommission, 
s. Deutscher Sportbund Anti-Dopingkommission (ADK), Bestimmungen zur Durchführung 
der Dopingkontrollen außerhalb des Wettkampfes im DSB, Stand Dezember 1995. Zur Zu-
ständigkeit bei Wettkampf- und Trainingskontrollen Prokop, S. 58 f. 

158 § 14 Ziff. 3 DSB-Rahmen-Richtlinien zur Bekämpfung des Dopings vom 15.5.1993. 
159 § 14 Ziff. 3 DSB-Rahmen-Richtlinien zur Bekämpfung des Dopings vom 15.5.1993; 

Ziff. 3.9.3. („Auswertung der Proben") Deutscher Sportbund Anti-Dopingkommission 
(ADK), Bestimmungen zur Durchführung der Dopingkontrollen außerhalb des Wettkampfes 
im DSB, Stand Dezember 1995. 
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Kontrol lanalyse wi rd in Gegenwart des Sportlers oder eines v o n ihm beauf-

tragten oder v o n ihm benannten Gutachters in dem gleichen oder in einem 

anderen Analyselabor 1 6 0 durchgeführt. K o m m t die Ana lyse der B-Probe zu 

dem gleichen Ergebnis wie die A-Probe , wi rd dieses Ergebnis zwingend als 

objektiver Tatbestand dem weiteren Dopingverfahren zugrunde gelegt. 

Die Sanktionen verhängt der betreffende Mitgliedsverband nach seinem 

Reglement 1 6 1 . Nach Festsetzung einer Strafe im verbandsinternen Verfahren 

hat der Ath le t die Möglichkeit, gegen die Sanktion die ordentlichen Gerichte, 

evtl. auch ein Schiedsgericht anzurufen 1 6 2 . 

Werden im Verbandsverfahren mehrere „Instanzen" zur Verfügung gestellt und ge-
nutzt, steht erst am Ende des Verfahrens die endgültige Verbandsentscheidung fest. 
Das Verfahren vor den Vereinsgerichten führt letztlich lediglich zum Erlaß eines 
Vereinsverwaltungsaktes163 , es ist also exekutiv einzuordnen und keine Rechtspre-
chung i.S. des Art. 19 Abs. 4 GG164 . Daraus erklärt sich, daß vor Abschluß des vereins-
gerichtlichen Verfahrens nach vielen Satzungen eine Klage zum ordentlichen Gericht 
unzulässig ist. Denn es steht noch gar nicht fest, gegen welche Maßnahme sich das Mit-
glied bzw. der Unterworfene wenden will165 . 

U m die Verfahren abzukürzen und Schadensersatzrisiken der Verbände zu begren-
zen, gibt es Überlegungen, die Zuständigkeit zur Sanktionierung auf ein bei einer zu 
gründenden Anti-Doping-Agentur angesiedeltes Schiedsgericht zu übertragen. Die 
Sanktion durch das Schiedsgericht wäre dann kein dem Verband zurechenbares exeku-
tives Handeln, das bei einer Rechtswidrigkeit der Sanktion Grundlage für Schadenser-
satzansprüche des Sportlers wäre166 . 

IV. Sanktionen als Steuerungsinstrument der Sportverbände 

Sanktionen sind nach wie v o r das primäre und v o n der Öffent l ichkeit am 

stärksten beachtete Mittel der Verbände im Kampf gegen Doping. Rechts-

theoretisch scheint die Bedeutung von Sanktionen für die Verhaltenssteue-

rung von Menschen in einer Rechtsordnung entscheidend zu sein. Danach 

kann eine Rechtsordnung nicht auf ein einigermaßen effektives Sanktionssy-

160 Dazu Walker, in: Vieweg (Hrsg.), Doping, S. 135, 139; § 14. Ziff. 3 DSB-Rahmen-Richt-
linien zur Bekämpfung des Dopings vom 15.5.1993. 

161 Ziff. 3.9.4. Deutscher Sportbund Anti-Dopingkommission (ADK), Bestimmungen zur 
Durchführung der Dopingkontrollen außerhalb des Wettkampfes im DSB, Stand Dezember 
1995. Zur Diskussion um die Straffestsetzung durch Schiedsgerichte s.§ 26. 

162 Zu den gerichtsorganisatorischen Strukturen im Sport vgl.§ 24. 
163 Zu diesem Begriff Schlosser, Vereins- und Verbandsgerichtsbarkeit, S. 49; Meyer-Cor-

ding, Vereinsstrafe, S. 75. 
164 Röhricht, in: Röhricht (Hrsg.), Sportgerichtsbarkeit, S. 19, 25. 
165 Wagner, Prozeßverträge, S. 468 geht von einer dilatorischen Disposition über das Klage-

recht aus. 
166 Hierzu § 22 Antidoping-Code (DLV); Summerer, SpuRt 2002, 233, 234 und unten § 26. 
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stem verzichten, um die intendierte Wirkung von Rechtsnormen, Verhaltens-
beeinflussung und Konfliktlösung zu erreichen167. 

1. Alternativen zur Sanktionierung 

Doping - wie wohl auch Betäubungsmittelmißbrauch168 - kann man jedoch 
wohl nicht allein durch Strafen verhindern, wenngleich Strafen offenbar un-
verzichtbares Mittel bei der Dopingbekämpfung sind. Effektiver - es wird be-
wusst der Begriff „erfolgreich" vermieden, um nicht gänzliche Dopingbesei-
tigung als Ziel der Verbände zu verstehen - kann die Dopingbekämpfung aber 
nur sein, wenn alle, auch präventive Maßnahmen ausgeschöpft werden, um 
die Sportler von der Verwendung verbotener Substanzen und Methoden ab-
zuhalten. Die Zahl repressiver Maßnahmen im Sport bieten möglicherweise 
einen Anhalt für den Umfang des tatsächlichen Problems und liefern so eine 
Grundlage für eine wirksame Prävention. Aus pädagogischer Sicht ist auf die 
Notwendigkeit präventiver Beratung junger Sportler in einer Phase hingewie-
sen worden, in der diese noch keine verbotenen Substanzen verwendet haben. 
So werden umfassende Informationen durch die Verbände selbst gefordert, 
um nicht die „Aufklärungsarbeit" allein denen zu überlassen, die Dopingmit-
tel vertreiben169. Dabei wurden insbesondere Handlungsalternativen für 
Sportler gefordert: es solle möglich sein, daß diese jederzeit die leistungsori-
entierte Sportausübung einstellten und eine anspruchsvolle, dem Talent des 
(Ex-)Athleten entsprechende Ausbildung aufnehmen könnten. Ohne eine 
solche Alternative werde die Sportausübung zur „biographischen Falle" und 
der Erfolg werde um jeden Preis und mit allen Mitteln gesucht170. 

In Thüringen wurde am 28.11.2001 eine Anti -Doping-Kommission ins Leben geru-
fen, der Mitglieder aus Landesministerien, dem selbstverwalteten Sport, Eltern- und 
Schülersprecher von Sportgymnasien sowie Mediziner und Vertreter der Bodybuil-
ding- und Fitnessverbände angehören. Ziel der Kommission soll es sein, Hilfe und Be-
ratung anzubieten und präventiv tätig zu werden1 7 1 . 

Neben der Aufklärung der Athleten verfügen die Sportverbände ohne 
Zweifel über eine Reihe weiterer, bisher nicht effektiv genutzter Möglichkei-
ten, um Dopinggebrauch zu reduzieren. Wenn man die Qualifikationsanfor-
derungen einiger Verbände für internationale Wettkämpfe sieht, so entspre-
chen diese für die jeweilige Sportart wohl dem NOK-Kriterium „Endkampf-
chance", das bei der Nominierung für die Olympischen Spiele angewendet 

167 Strömholm, S. 75 f f . 
168 Ebenso Körner, Leiter der Zentralstelle für die Bekämpfung von Betäubungsmittelkri-

minalität Frankfurt, in FAZ vom 18.4.2001, Nr. 90, S. 46. 
169 Kurz, in: Kurz (Hrsg.), Doping im Sport, S. 59, 63. 
170 Kurz, a.a.O., S. 59, 64. 
171 FAZ vom 29.11.2001, Nr. 278, S. 47. 
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wird. Ob diese Endkampfchance aber auch ohne Doping zu realisieren ist, 
wird bei den Überlegungen der Verbände meist ausgespart. Natürlich hätte 
eine Absenkung der Qualifikationsanforderungen kurzfristig weniger inter-
nationalen Erfolg zur Folge („Wenn ich nicht sicher sein kann, daß es nie-
mand tut, tue ich es lieber selbst"172). Da die staatliche Sportförderung aber 
primär am sportlichen Erfolg ausgerichtet ist173, wagen die Verbände diesen 
Schritt aus nachvollziehbaren Gründen nicht. 

Wenn im (Pferde-) Springsport die Hindernisse höher, die Parcours techni-
scher und die Veranstaltungshallen enger werden, sind Manipulationen wie 
Barren oder Blistern (Einreiben der Vorderbeine mit durchblutungsfördern-
den Substanzen) eine zu verachtende, aber logische Folge. 

Bei der Tour de France werden von den Radfahrern möglicherweise Lei-
stungen verlangt, die über die Dauer der Tour von drei Wochen nicht ohne 
Einnahme leistungsfördernder Mittel erbracht werden können174. 

Die Verbände sind gehalten, nur soviel von den Sportlern zu fordern, wie 
mit Sicherheit ohne Doping und Manipulationen zu erreichen ist. 

Die denkbaren Möglichkeiten, die sich den Verbänden bei der Dopingbe-
kämpfung bieten, sollen hier nicht umfassend vorgestellt und analysiert wer-
den. Der Hinweis auf gerade interdisziplinäre Forschungen muß ausreichen. 
Aus juristischer Perspektive stehen sicher trotz der Einsicht, daß Doping 
nicht allein durch Sanktionierung bekämpft werden kann, das verbandliche 
Dopingverbot und die zur Durchsetzung notwendigen Strafen im Mittel-
punkt der Überlegungen. 

2. Arten der Sanktionen als Mittel der Dopingbekämpfung 

Will man die Effektivität der internationalen Sportverbände bei der Durch-
setzung der von ihnen verhängten Strafen untersuchen, ist es erforderlich, ne-
ben dem Angriffsziel und dem Angriffsmittel der Sportler (Zulassung zum 
Wettkampf, Schadensersatzklage, vorläufiger Rechtsschutz, Hauptsachever-
fahren) nach der Art der Sanktion zu differenzieren, die der Verband ver-
hängt. Bestandskraft und Durchsetzungsfähigkeit der Strafen scheinen erheb-
lich zu differieren. Bei den zu verhängenden Strafen kann man die Disqualifi-
kation, die sofortige Suspendierung und die Sperre voneinander unter-
scheiden. 

172 Bette/Schimanek, S. 240. Der französische Radprofi Riebard Virenque äußerte sich im 
Oktober 2000 vor dem Strafgericht Lille in einem Verfahren gegen ihn wegen der Verbreitung 
von Dopingmitteln: „Ich wollte es machen wie die anderen. Ich war das schwarze Schaf; wenn 
man mich aus der Herde ausgesondert hätte, wäre ich erledigt gewesen.", FAZ vom 25.10.2000, 
Nr. 248, S. 46. 

173 Zu staatlichen Sportförderungsmaßnahmen s. Fritzweiler, Praxishandbuch, l.Teil 
Rn. 20 ff (S. 3 8 ff). 

174 Ebenso Welten, SpuRt 2000, 37. 
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Die Disqualifikation erfolgt für den Wettkampf, für den nach A- und B-
Probe feststeht, daß der Sportler gedopt teilgenommen hat und dient rück-
wirkend der Ausschaltung irregulärer Vorteile175. Da die Freiheit von verbo-
tenen Substanzen in den Regelwerken eine objektive Teilnahmevorausset-
zung darstellt176 (wie z.B. das erforderliche Alter oder die einheitliche Ausrü-
stung), wird regelmäßig von einem irregulären Vorteil im Wettbewerb ausge-
gangen, wenn Doping nachgewiesen wurde. 

Die sofortige Suspendierung soll vor allem dazu dienen, den Bestand der 
Ergebnisse weiterer Wettkämpfe zu sichern. 

Im Zusammenhang mit Dopingverfahren während der Tour de France 1998 wurde 
immer wieder gefragt, warum bestimmte Radfahrer, denen eine positive A-Probe vor-
gehalten wurde, bei anderen Veranstaltungen mitfahren durften. Zum Teil wurden sie, 
ohne daß Klarheit über die Rechtsgrundlage herrschte, von anderen Veranstaltungen 
ausgeschlossen,177 zum Teil erfolgten Boykottdrohungen anderer Sportler. 

Durch die Kritik, die gerade der Radsport wegen seiner offensichtlich mangelhaften 
Bewält igung der Dopingproblematik ausgesetzt war und ist, sind die Rennställe offen-
bar dazu übergegangen, in die Arbeitsverträge der Rennfahrer Klauseln aufzunehmen, 
die ihnen ihrerseits eine sofortige Suspendierung der Vertragspflichten bzw. eine au-
ßerordentliche Kündigung schon in Fällen ermöglichen, in denen ein Dopingverdacht 
besteht. Ist dies der Fall, verlagert sich das Problem von der Verbandsebene auf die 
Ebene des Rechtsverhältnisses zwischen Rennfahrer und Arbeitgeber. 

Die sofortige Suspendierung erfolgt in den meisten Fällen, ohne daß das 
Verschulden des Sportlers überhaupt überprüft wird, allein aufgrund der Tat-
sache, daß eine verbotene Substanz nachgewiesen wurde, weil daraus ein 
dringender Tatverdacht folgt und eine Bestrafung im verbandsgerichtlichen 
Verfahren zu erwarten ist. 

Zahlreiche Sportverbände nutzen die vorläufige Suspendierung dazu, ein 
sofortiges Wettkampfverbot durchzusetzen, damit die Ergebnisse weiterer 
Wettkämpfe nicht durch die Teilnahme von Sportlern verfälscht werden, die 
positiv getestet worden sind178. Fraglich ist jedoch, ob eine sofortige Suspen-
dierung, z.T. ohne Anhörung der Sportler und ohne Prüfung des Verschul-
dens zulässig ist179. 

175 Summerer, Praxishandbuch, 2.Teil Rn. 263 (S. 162); Art. 146.2 General Regulations Fe-
deration Equestre International (FEI). 

176 Rule 53 (v) IAAF Rules; Art. 3 ii FIBA-Rules. 
177 Der DLV hat Uta Pippig auf der Grundlage von § 82 Rechts- und Verfahrensordnung 

RVO im Oktober 1998 vorläufig für zwei Jahre bis 22.4.2000 suspendiert. FAZ vom 15.3.1999, 
Nr. 62, S. 44; MZ vom 5.5.1999; SZ vom 17./18.7.1999, Nr. 162, S. 57. 

178 IAAF (Rule 59.1.i; 2 IAAF-Rules); 29 A.I.; chapter 10 IBA-Rules; 6.6.1.1 FIBA-Regu-
lations governing doping control; Rule 5 Statutes and Bye-Laws of the International Canoe 
Federation (ICF); DLV (§ 82 RVO); HVT (Hauptverband für Traber-Zucht und Rennen) 
(§ 29.1.9 TRO (Trabrennordnung). 

179 Zu dieser Frage vgl. Adolphsen, SpuRt 2000, 97, 98. 
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Im Vorfeld des Deutschen Traber-Derbys 1995 hatte das O L G Düsseldorf in einem 
einstweiligen Verfügungsverfahren über die Zulässigkeit der vorläufigen Suspendie-
rung eines Pferdes vom weiteren Rennbetrieb für die Dauer von drei Monaten auf der 
Grundlage der Trabrennordnung ( T R O ) des H V T zu entscheiden. Das Gericht 
meinte, es sei zwar nicht zu verkennen, daß dem Antragsteller durch die Nichtteil-
nahme seines Pferdes am Deutschen Derby eine erhebliche Vermögenseinbuße drohe. 
Andererseits habe aber der Antragsgegner (der H V T ) nachvollziehbar darauf hinge-
wiesen, daß die vom Antragsteller erstrebte Zulassung zu einem Start im Deutschen 
Traber-Derby zu für ihn, den Antragsgegner, untragbaren Konsequenzen führen 
würde. Der Verlauf eines Trabrennens werde zwangsläufig durch jeden einzelnen Teil-
nehmer individuell beeinflußt. So könne z.B. der Schaden, der dadurch entstehe, daß 
ein Teilnehmer durch ein nicht startberechtigtes Pferd behindert werde und ausfalle, 
nicht wieder gut gemacht werden. Darüber hinaus sei die Zahl der Teilnehmer am Fi-
nale zum Deutschen Traber-Derby durch die Ausschreibung begrenzt. Das bedeute, 
daß bei Teilnahme eines nicht startberechtigten Pferdes einem anderen zweifelsfrei 
startberechtigten Pferd die Chance genommen werde, am Deutschen Traber-Derby 
teilzunehmen. Es sei auf die Interessen des Antragsgegners an der Gewährleistung ei-
nes ordnungsgemäßen Rennbetriebes in gleicher Weise Rücksicht zu nehmen wie auf 
die Individualinteressen des Antragstellers. Diesen Individualinteressen des Antrag-
stellers vermochte der Senat letztlich keinen Vorrang einzuräumen.180 

D i e Sperre dient rein der Bes t ra fung mit W i r k u n g für die Z u k u n f t u n d soll 
für andere Sport ler abschreckende W i r k u n g haben. 

Gegenstand der Verfahren gegen internat ionale Sportverbände waren in er-
ster L in ie Sperren und vorläufige Suspendierungen. Diese Sankt ionen stehen 
im Mi t te lpunkt der fo lgenden Ü b e r l e g u n g e n . 

V. Die internationale Diskussion um die Dauer von 
Dopingsperren 

D i e D a u e r von Sperren wegen Ers tvers tößen gegen das D o p i n g v e r b o t , die 
die Verbände verhängen, variieren internat ional erheblich. Vrijman ermitte l te 
1998, daß v o n 54 von ihm untersuchten Verbänden nur 12 der damaligen 
E m p f e h l u n g des I O C folgten, eine zwei jährige Sperre zu verhängen, w ä h r e n d 
31 völlig unterschiedl iche Sankt ionen verhängten 1 8 1 . 

D i e D i s k u s s i o n u m die angemessene D a u e r v o n Dopings t ra fen ist 1999 ne-
ben der Korrupt ionsaf färe des I O C z u m zentralen T h e m a des internat ionalen 
Sports geworden. D i e D i s k u s s i o n spiegelt das dieser U n t e r s u c h u n g zugrunde 
liegende P r o b l e m der D u r c h s e t z u n g v o n Sankt ionen in verschiedenen 
R e c h t s o r d n u n g e n wider, da sich die F r o n t e n der verschiedenen Länderver t re -
ter so unversöhnl ich gegenüber stehen, weil jeder die M a ß s t ä b e b e r ü c k s i c h -

180 Beschluß des OLG Düsseldorf, Az: 7 W 61/95, vom 4.8.1995. 
181 Vrijman, in: Vieweg (Hrsg.), S. 177, 189. Die restlichen 11 Verbände verhängten offen-

bar gar keine Sperren. 


